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Rechtspflege.

I. Collision von Gesetzgebungen
Ueber F. R. von Rußwyl, Kantons Luzern, ist während seines

Aufenthalts im Amte Fraubrunnen, Kantons Bern, am lt. März
1852 durch das Richteramt Fraubrunnen die gerichtliche Güterabtretung
(Konkurs) verhängt und am 27. Juli gleichen Jahres in den durch
das bernische Gesetz über das Vollziehungsverfahren in Schuldsachen
vorgeschriebenen Förmlichkeiten zu Ende geführt worden. An diesem
Konkurs hat P. L. eine von Advokaturkosten herrührende Forderung
mit Fr. 278. 65 geltend gemacht. Diese Forderung wurde in der
fünften Klasse anerkannt, allein wegen Mangel an Vermögen nicht
fruchtbar angewiesen. Nach Vorschrift des bernischen Gesetzes über
das Vollziehungsverfahren in Schuldsachen gehören in die fünfte
Klasse die Forderungen, welche sich auf eine Obligation, oder auf ein
rechtskräftiges Urtheil, oder auf einen Titel gründen, dem das

Gesetz dieselben Wirkungen beilegt. In die sechste Klasse fallen die
Kurrentschulden.

F. R. kehrte später in den Kanton Luzern zurück. Nachdem ihm
daselbst eine Erbschaft angefallen war, wurde laut einer vom
Gerichtspräsidenten und Gerichtsschreiber des Bezirksgerichts Rußwyl
unterzeichneten Publikation vom t8. Februar 1856 der „fortgesetzte" Konkurs
über ihn erkennt. In dieser Publikation wurde angezeigt, daß R.
bereits im Jahr 1852 in Fraubrunncn konkursirt habe, und daß die neue

Konkursverhandlung am 29. März in Rußwyl stattfinde, wozu die
verlustigen Kreditoren des frühern und allfällig neue Gläubiger
eingeladen wurden. P. L. ließ seine Forderung geltend machen, und
zwar mit Vorrecht der fünften Klasse des ersten Konkurses. Gegen
die Priorität dieser Ansprache wurde Einwendung gemacht, und die

Einsprache wurde erst- und letztinstanzlich begründet gefunden und
das von P. L. angesprochene Vorrecht abgewiesen, vom Obergericht
(durch Spruch vom 2. Juli l857) in Betracht:

1) daß nach der Natur der Sache und nach eidgenössischem
Concordat vom 15. Juni 1864, bestätigt den 18. Juli 1818 die
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Konkurs- und Kollokationsordnung des Kantons Luzern in dem

vorwaltenden Rechtsstreite maßgebend ist;
2) daß der §. 72 des Luzernischen Konkursgesetzes, gemäß welchem

dem in einem ersten Konkurse unbezahlten Gläubiger bei einem

zweiten oder fortgesetzten Konkurse ein Vorrang vor den neuen

Gläubigern eingeräumt wird, sehr singularer, vom gemeinen
Rechte abweichender Natnr ist, und daher eher einschränkend
als ausdehnend angewendet werden muß;

3) daß wenn daher die Frage entsteht, ob der gedachte §. 72 nur
ans den Fall sich beziehe, wo der erste Konkurs ebenfalls im
Kanton Luzern abgehalten wurde, diese Frage zu bejahen ist,
und zwar um so mehr, da

a. das ganze Konkursverfahren prozessnalischer Natur ist, und
ein in dem einen Kanton angehobenes prozessualisches
Verfahren in einem andern Kanton nicht fort g esetz t, sondern
allfällig neu angehoben werden kann;

b. wenn in hiesigem Kantone selbst der Fall der Fortsetzung
eines Konkurses eintritt, dieselbe, — auch wenn inzwischen
der Konkursit sein Domizil verändert hat — jeweilen da

stattfindet, wo der erste Konkurs vollführt wurde;
o. der mehrermeldte H. 72 des luzernischen Konkursgesetzes be¬

sagt: die Gläubiger des frühern Konkurses seien zum
voraus zu bezahlen nach der damals festgesetzten
Kollokation, worunter nur eine nach dem lnzerner'schen
Kvnkursgesetze stattgefundenen Kollokation verstanden sein

kann, da eine fremde Kollokationsordnung nicht Anwendung

findet;
4) daß auf den Umstand der im lnzerner'schen Kantonsblatt des

Jahrganges 1856 erfolgten Auskündung eines fortgesetzten
Konkurses über R. kein rechtliches Gewicht zu legen ist, indem
die Gläubiger des R. hiebei nicht mitwirkten, sondern die

Auskündung bloß Sache der Gerichtskanzlei war und am

Konkurse selbst noch alle Rechte geltend gemacht werden konnten.
(Directe Mittheilung.)

s. Seffentliches Recht oder Servitut?
Die bisher von Langenthal nach Burgdorf führende Landstraße

wird einer Krümmung wegen an zwei Stellen, nämlich bei No 139

») Dieser Entscheid wurde als concordatswidrig vor den Bundesrath
gezogen, der den Recurs abwies. Der Bescheid findet sich im Jnttizbericht
über das Jahr 1853 (Bundesblatt 1853. I. S. 388 s.)
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und 134 des Planes von der Eisenbahn durchschnitten, und, um zwei
llebcrgänge zu vermeiden, ist dieselbe in gerader Richtung südlich der

Bahn nach gezogen worden.
Darüber beschwerte sich Joh. Ulrich Kammermann von Wynigen,

Eigenthümer mehrerer an der gedachten Straße liegender Grundstücke,
weil ihm dadurch ein bedeutender Umweg verursacht werde in der

Richtung von seiner Wohnung aus zu den Grundstücken und damit
die Bewirthschaftung seiner Grun dstücke erschwert sei. Er schlägt diese

an Vermehrung von Zugkräften mit Fr. i300 — an. Die Schatzungskommission

der Centralbahn hatte dem U. Kammermann Fr. 300

zugesprochen, das Bundesgericht aber bei der darauf erhobenen Beschwerde

gegen die Bahn wies ihn durch Spruch vom 10. Dec. 183K ab, in
Erwägung:

1) daß das Bundesgesetz vom 1. Mai 1830 für den Fall der Er¬

richtung öffentlicher Werke den dabei Betheiligten nur insofern

Schadenersatz zusichert, als eine Beeinträchtigung ihrer
Privatrechte stattfindet, was sowohl aus der Ueberschrift
als den Art. 1 und 3 des allegirten Gesetzes unzweifelhaft
hervorgeht;

2) daß nun allerdings die dem Recurrenten eigenthümlich ange¬
hörende Schneidenmatte mit der alten Landstraße von Langen-
thal nach Burgdvrf in unmittelbarer Verbindung stand und
die Straße hiemit sowohl für die Bewirthschaftung des Gutes
als für die Einsammlung der Früchte bequem benützt werden
konnte, daraus jedoch dem Recurrenten keineswegs ein Ser-
vitutsrecht auf die fragliche Straße erwuchs, zumal jede
beliebige Veränderung der St raßenlinie von dem freien Ermessen
der Landesregierung abhieng und diese bei hierauf bezüglichen
Beschlüssen nicht gebunden war, auf die Interessen des

Recurrenten, als Anstößers an die Straße, irgend welche Rücksicht

zu nehmen;
3) daß die von den Recursbeklagten beschlossene Bahnlinie und

die darin inbegriffene Translocation der Landstraße die hoheitliche

Genehmigung der Reg ierung des Kantons Bern erlangt
haben, die Recursbekla gte hiemit zu dem Recurrenten in das

nämliche Rechtsverhältniß tritt, in welches der Letztere zu der
Regierung getreten wäre, wenn sie unmittelbar die Veränderung
der Straßenlinie beschlossen hätte, und indem nach Erwägung 2
eine Entschädigungspflicht, sofern sie grundsätzlich angefochten
worden wäre, überhaupt nicht als existent betrachtet würde,
folgeweise auch von einer Erhöhung der durch die Recursbeklagte

dem Recurrenten zugestandenen Ersatzsumme nicht die
Rebe sein kann.

(Directe Mittheilung.)
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3. Streitsache oder Exeeutionsfrage?
I. D. Lädermann von Buchillon (Waadt) war durch die Westbahn

aus dem Eigentum eines kleinen Areals getrieben worden, daà

ihm als Ersatz zugeschoben worden war. ES war ihm sür diese

Enteignung ein Nebenweg zugesagt worden, der in dem Parcellenplan
vorgesehen und in dem Bescheid der Schatzungs-Commission erwähnt
war. Da die Bahngesellschast dieser Zusage nicht nachkam, beklagte
sie Lädermann vor dem Bezirksgerichte MorgeS auf Erstellung des

zugesagten Wegs und Entschädigung von Fr. 200 — wegen Säumniß-
schaden. Die Gesellschaft bestritt die Competenz des Gerichts, da

Bahnstreitkgkeiten dieser Art kraft BundeSgesctzeS vom t. Mai 1850

an das Bundesgericht fallen. Das Bezirksgericht erachtete sich aber als
spruchfähig und ward von dem Cassationsgericht von Waadt (durch
dessen Spruch vom 27. April 18S8) darin auch aufrecht erhalten,

.Attendu que d'après I» décision susmentionnêe il ^ s condition
miss à expropriation de 5 toises du cbemin pur l'obligation imposée
à I« tlompsgnie d'en établir un sutre sans délai ;

t)ue la loi federals du ter mai >850 dispose dans son art. 42 que
l'on peut exiler l'exêcution des obligations imposées par la

Commission d'estimation, à partir du sour de sa decision;
Attendu que la Compagnie devait ainsi kaire remplacer imms-

diatemsnt le cbemin supprime sous Is condition susmentionnee;
Considérant que cette loi ne s'applique qu'aux cas par elle prs-

vus, savoir: l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'esti-
mstion des immeubles et droits immobiliers, conséquence de

l'expropristion et des dommages qui s'^ rattsckent immédiatement
et d'une manière permanente ou temporaire; qu'une procédure ou
korine de procéder à l'expropristion et à l'estimstion est stsblie par
cette loi;

Attendu qu'en n'exécutant pas son obligation de remplacer le
cbemin supprime, la Compagnie ne s'est pas conformée à la de-
vision du tk août t85K; que si elle avait besoin de la cession tem-
porsiro du droit de passage appartenant à badsrmsn, l'article >7 de
la susdite loi lui donnait les moyens et indiquait les formes de pro-
céder pour l'oktenir;

Attendu, des lors, que par la suppression du passage sans
forme legale, la Compagnie s'est plscse en debars des cas prévus
et règles par la loi kêde'rale, et que cette suppression constitue un
quasi délit qui ressortit des tribunaux du canton;

Considérant en outre que, si dans ses conclusions badsrmsnn
demande qu'un cbemin de dsvsstiture lui soit fourni, ces conclusions
n'ont pour but que l'exeeution ou l'sccomplissement de la condition
miss s ^expropriation par la decision de la Commission fédérale,
et ne sauraient tendre à kaire prononcer à nouveau sur l'obligation
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de Is Oompsgnie de remplacer le passage supprime en vertu de

oetts decision;
Attendu que toute Is question se resume sinsi en uue obligation

elsiremeiit établie su prollt do bsdermsnn et en un ksit dv dommage
cause psr Is non execution de celle obligation.

(dournsl des trikunsux. 1858. p. 29g ss.)

ä. Bürgerrechtsverlust?
Mit Beschluß vom 13. Juli 1853 verfügte der Staatsrath von

Genf amtliche Schätzung des Vermögens des verstorbenen Auguste
Jacques Boisffer und in Folge derselben verlangte die Ortsbehörde
von dessen Erben, Peter Edmund Boisster in Valleyres (Waadt) und
Frau Cath. Valeria verehelichter Gräfin von Gasparin (ebenda), die
Summe von Fr. 13,585 Erbsgebühr. Dieselben weigerten die Zahlung,
da Erblasser nicht Bürger von Genf, sondern von Mitlödi (Glarus)
und von Bicl (Bern) gewesen sei. Es ergab sich nun, daß der Ahn
des Verstorbenen: Wilhelm Boisster, geboren am 11. Aug. 1630, mit
Vater und drei Geschwistern am 2. Aug. 1695 das Bürgerrecht von
Genf erhielt, daß der Vater des Erblassers, Jean François, geb. am
29. Jan. 1736, dieses Bürgerrecht durch Geburt erwarb, und aus seiner

Ehe mit Olympe Lefort zwei Söhne, nemlich den Erblasser und dessen

Bruder Henri Louis, ihm geboren wurden, später aber, (man steht

nirgends warum?) er dieses Bürgerrecht mit Schreiben an den

Verwaltungsrath der Republik Genf vom 15. Febr. 1796 für sich und die
Seinen aufgab, stlu que dsns aucun temps on os pût plus le regarder

comme citoyen d uos patrie à laquelle il avait renonce. Es
ergab stch ferner, daß am 7. August 1812 der französische Präfekt des Le-

mangebiets (welchem Genf damals untergeordnet war) auf Antrag der
beiden Brüder Auguste Jacques und Henri Louis Boisster, eine

Erklärung erließen, wonach fie, als die nie Franzosen gewesen seien, von
dem kaiserlichen Beschluß vom 26. August 18l1 nicht betroffen werden
können, — und daß der eine dieser Brüder, Henri Louis, im Jahr
1825 wieder auf dem Verzeichniß der Großräthe von Genf erscheint,
welche volle gesetzliche Wählbarkeit genossen, was bekanntlich den Besitz
des Activbürgerrechts von Genf voraussetzt, ja es ergab sich endlich,
daß dieser Henri Louis zu den Wahlen damals zugelassen ward durch
besondere Anerkennung des Staatsraths, an welchen stch der Genannte

") Eine noch bedeutendere Entscheidung über eine verwandte Frage, am
16. Juli 1857 vom Bundesrath in Sachen der Gesellschaft der ro-
morqueurs du kkône gegen kre^mond ausgegangen, findet sich in derselben
Sammlung, Jahrg. 1857, S. 345 f. und ein Gutachten dazu ebend. S. 457 f.
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gewendet hatte, pour l'inkormer que voulant proLtsr du droit que lui
donne l'art, 3, titre I de le constitution") il désirait reprenà sa qualité

de Keoevois et demandait sots de eetts declaration.
Die erste Instanz wies die Erben mit ihren Einwendungen zurück

(20. Nov. 1858):
Lonsiderant que la solutiou du procès depend de la question

de savoir, non pas si un citoyen genevois pouvait renoncer pour
lui a l» quslits de citoyen et si cette renonciation une lois acceptes

par l'autorite compétente, ètsit valable, mais bien de celle de savoir,
si cette renonciation entraînait pour les entants mineurs du
renonçant, la dècksance de cette qualité de citoyen genevois, si, su
un mot, un citoyen genevois pouvait renoncer à cette qualité pour
lui el pour les siens.

Vu sur ce point l'art. 3 du 'pitre I, Livre II du Dodo genevois,
sanctionne au Lonseil souverain du 14 novembre 1791, 1s dit article
ainsi cooyu:

„ll.es droits et la qualité de citoyen, qui ci-devant n'appsr-
„tevsieot qu'à ceux qui naissaient dans la ville de pères admis par
„eux-mêmes ou par leurs ancêtres paternels à la bourgeoisie,
„seront désormais étendus;

„1. ^ tous ies entants de citoxsns ou bourgeois qui auront
„pris naissance sur le territoire de l'Ltst.

„2. ceux d'eotr'eux qui seront nés en pa^s stranger d'un
„père nê citoyen ou bourgeois ou reyu bourgeois avant leur nais-

„sauce et qui n'aurait pas êtè dècku de la bourgeoisie par un g'uge-

„ment criminel qui pût alkscter sa postérité, pourvu qu'ils aient
„babitè pendant dix ans dans la ville ou sur le territoire de la
„République etc."

(ju'en eiket l'on ne retrouve nulls part dans le Lode genevois
de 1791, sus rappels, des dispositions analogues à celles tracées
dans les articles 9, 19 et 18 et suivants du Lods civil, que l'on
n'indique point la marcke à suivre st les conditions qui seraient
imposées à tout individu qui aurait manifeste l'intsntion de re-
couvrèr la qualité de citoyen Kensvois qu'il aurait pu perdre
par un motik quelconque, qu'en particulier l'on ne voit aucun
acte de soumission, aucune declaration contraire exiges à leur
msgoritê, des Lis de citoyens ou bourgeois qui auraient pu perdre
cette qualité par uns renonciation volontaire ou par toute autre

") lout individu domicilie dans Is ville ou dans son territoire
surs le droit d'élire, s'il est nê genevois, s^snt psr droit de nais-
ssnce antérieurement su 15 svril 1798, le droit de cite ou de com-
mune ou d'ksbitetion perpétuelle, ou s'il est issu d'un père ou d'un
aieul sxsnt ce droit, ou s'il l's acquis par concession ou psr scbst.
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couse; qu'il en rêsnlte oomme conséquence, que le citoyen, pur le
luit <Is sa naissance, scquèrsit un âroit kxe, invariable st 6ont il
pouvait se prévaloir en tout temps, eût-il même scceptè lu
bourgeoisie 6ans un ou plusieurs outres contons 6e I» Kuisss;

Vu l'ort, 5 6u 'titre II 6s lo constitution 6s 1796, qui ststus
que le gouvernement ne peut recevoir lo rsnonciotion 6'sucun
citoyen, à sa qualité 6s cito/en.

Ooosi6èravt qu'il résulte 6s ce que 6essus que I» rsnonciotion
6u 11 lévrier 1796, loite psr ill. Loissier, 6son-k'rooyois, n'a pu
svoir pour portée 6e ksire per6rs à ses 6eux lìls une quotité 6ont
ils ne pouvoient être 6ècbu.

jjus 6spuis le mois 6'octobre 1796 ces renoncistions êtoieot
nulles et non »venues ; que 6ès lors le «lit 6êlunt Vvguste-stscques
Loissier n'o pu renoncer que pour lui à lo qualité 6s citoxsn genevois,

en o6mettsnt que cette renoncistioo une lois occeptèe por
l'sutorits compétente, ètoit valable; qu'enkn il n'a jamais pu per6rs
lo 6ite quolits 6e citoyen genevois qui loi etoit scquiss psr son
6roit 6e nsisssncs —

Die zweite Znstanz (14. März 1859):
Oonsi6èraot que Is question qu'il ^ g lieu 6s rssouäre 6ons lo

couss est celle 6s savoir si, en supposant que cette rsnonciotion
lût voloble quont s ^san-Lranyois Loissier, elle pouvait entraîner

pour ses Lis, nés à cette époque, st notamment pour àguste-
stacques Loissier, outeur 6es oppelovts, lo 6ècbèsocs 6e la quolits
6e citoyen genevois, ou bien si 6ean-Lrsnyois Loissier ovoit excs6v
les 6roits 6s la puissance paternelle su renonçant à cette quolits
von seulement pour lui, mais encore pour les siens;

Oonsi6èrant qu'il ètoit 6e principe autrekois, comme il l'est
sujvurä'kui, que Is con6itioo politique «les entants est 6âterminès
à l'èpoque 6v leur nsisssnce, et qu'à ce moment Is nationalité 6s
leur père leur est conférée;

gu'su particulier, à Lenàvs, l'srt. 3 6u titre I 6u livre II 6u
Oo6e 6e 1791 coosscroit coinplètement ce principe; —

Lonsi6èrsot que ls nationalité ètant 6ès lors tout spécialement
à keuève une qualité personelle attribuée par la loi, uns partis
essentielle 6e l'ètat 6es entants, la quotité 6s genevois ètsit, ls
15 kèvrier 1796, inkèrsnte à la personne 6'Vuguste-6ocques Loissier,
nè s tîeoèvs, 6'un citoyen genevois et ne pouvsit, quoiqu'il tût
mineur, être aliénés ni motlikèe psr son père;

Oonsi6èrsnt qu'il n')' s pss lieu 6'examiner si, 6epuis sa
majorité, Vuguste-äscques Loissier aurait pu valablement renoncer à

sa nationalité genevoise, car on ne mentionne aucun acte ni aucuns
6èmsrcke 6e lui qui puisse être cvsi6èrèe comme une renonciation
o sa nationalité;
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gu'oo particulier, il n'est pas possible d'attribuer cette portée
à la petition adressée en 1812 su prèket du Léman par les deux
krèrss, àguste-dscques et Ilenri-Louis lîoissivr;

(Zu'en elket, un sets aussi solennel que l'abdication de la
nationalité qu'on tient de sa naissance, à moins que cette abdication
vs résulte implicitement et nécessairement de certaines circonstances
prévues et déterminées d'avance par la loi, comme dans le cas de
l'art. 17 du Lode civil, doit être exprès, kormel, direct, et, surtout
ne pas avoir pour base uns erreur de droit, ce qui se rencontre
ici, puisque la petition des kràres Iloissier se tondait sur l'idèe que
la lettre du 17 lévrier 1796 de leur père avait entrains pour eux
la perte de la qualité de Lenevais;

Lt quant au preket, que son arrêts du 7 août 1812 repose sur
la même erreur, puisqu'en parlant de la renonciation du pers, il
dit: /èenoneiaià dont its devaient saivre t'e^et, pà<?a'its etaient t'an
et t'aatre en minorité'/

gue des lors on ne ssurait tirer de cet arrêts aucuns
conséquence juridique, et qu'il n'a pu avoir qu'une portée momentanés
et purement administrative;

Lonsidèrsnt que les actes ultérieurs par lesquels -Vuguste-
daeques Loissier obtint du Lonssil d'Ltat d'être envisagé comme
Fuisse d'un autre canton, n'out pas pu davantage exercer aucuns
iollueoee sur sa nationalité, puisqu'ils avaient toujours pour
point de depart la même erreur ou êtait ^ugusts-dacques Loissier

et dans laquelle il entretenait les gouvernements successifs
de kenèvc;

Considérant, enlîn, que si la pétition d'août 1812 et les diver-
ses négociations avec le gouvernement de la Restauration no
constituent point uns renonciation personnelle d'àguste-dac-
ques Loissier à la qualité de Lenevois, on ne saurait non plus
^ voir une ratikestion de la lettre du 17 lsvrier 1796, car un Lis
majeur ne peut rstiker un acte que son père a lait en son nom
pendant sa minorité, lorsque cet acte est contraire au droit et, par
la, nul dans son origine et sans elket possible;

Lonsidèrsnt, en dêLuitive, que desn-lfranyois Loissier, en

renonçant pour les siens à la bourgeoisie de (lenève, avait outre-
passé les bornes de Is puissance paternelle;

Hue cette déclaration n'a pu avoir pour conséquence de mo-
dikvr la nationalité de ses kls et qu'àgusts-daeques Loissier n'a
Damais eessè, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, d'être citoyen
genevois,

(Lavette des tribunaux Fuisses. 1859 p. 18Z ss.)

Der Bundesrath, von den Erben um Aufhebung dieser Sprüche
(auf Grund der Bundesverfassung Art. 41 l. 2) angegangen, wies
dieselben durch Bescheid vom 11. April l. Z. ab,
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llonsidorsnt 1) «zu« là question de savoir si quoiqu'un est citoyen
ij'uu canton et pur suite soumis aux obligations qui en dérivent,
doit être résolue pur los tribunaux du canton et qu'aucune prêscrip-
tion kodôrsle n'en dôloAue lu decision aux autorités kodorales.

2) que linvocation des proscriptions de l'art. 41 ckiikre 2 de
I» constitution kêdêralo os se gustilis pus Attendu que cet article
no truite que dos droits du Kuisso ôtubli et qu'aucune cbargo n'a
êtv imposes sux recvursnts en cette qualité là.

(dournsl dos tribunsux 1859. p. 253 ss.)

A. Eheverlöbmß.Aufhebung Entschädigung.
Vor Bezirksgericht Sargans (St. Gallen) ward Cath. Mauhard

durch Peter Nutzer vom GroßbergflumS auf Fr. 600 — Entschädigung
belangt, weil sie ohne Gründe sich durch das Consistorialgericht hatte
von ihm scheiden lassen. Das Gericht anerkannte sein Recht:

„da durch solche auffallende Zurückziehung feierlicher Versprechen
„dem gekränkten Theil unzweifelhaft im Allgemeinen Schaden und
„Nachtheil für die Zukunft entsteht, wenn auch dafür keine
Spezifikation gegeben und nachgewiesen werden konnte," «

setzte aber die Summe auf Fr. 209 herunter.
(Directe Mittheilung.)

6. Nießbrauch des Mannes am Frauenvermögen.
Catharina Warnêry ließ auf dem Steigerungswege der Frau

Emilie Kaupert, ihrer Schuldnerin, zu Deckung einer Forderung den

Ertrag der Weinlese zweier Rebstücke am 2t. Juli 1856 verkaufen
und am 20. October die Lese wirklich vornehmen. Bernhard Kaupert,
der Ehemann, als er sich so den Ertrag entzogen sah, sprach denselben

auf Grund des Art. >063 v. s), de Vsud als NieSbraucher des Franen-
gutS an und nahm auch Bezug darauf, daß eine Zuweisung von Früchten

zu Gunsten Dritter nur da statt finde, wo das Grundstück nicht
schon Andern gehöre, wie dies doch Art. 5? des Betreibungsgesetzes
bestimme.

Der Cassationsrichter fand aber in Uebereinstimmung mit dem

Bezirksgericht MorgeS (15. April 1857):
Hue los biens du débiteur sont le KSKS de ses créanciers;
Hu'sinsi les récoltes des immeubles de la komme mariée

peuvent être réclamées par ses créanciers comme los immeubles mêmes,
et que le mari n'a la propriété des récoltes et des intérêts des

crôaocss de sa komme qu'autant que les crêaneîers de celle-ci no

poursuivent pas ses biens pour le paiement do la dette;
Hue d'après l'art. 57 do I» loi sur les poursuites, le créancier
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saisissant a stroit à Is revolts stout le souris est invêtu su moment
rie ìs sursis;

Hue l'oxeoption contenue su stit srtielv pour Is ess ou la révolté
s êts supsrsvsnt stêjà légalement ssisis ou vonstu, ne ssursit être
applicable su msri qui n'est xss un tiers èì qui n'est que 1s roprs-
ssntsut rls s» lemme, et n's stroit sux kruits qu's mesure qu'ils sont
peryus ou sépares <le l'immeuble.

(Courus! àss tribunaux. 1857. p. 269 ss.)

7. 3. Rechtliche Natur von Vereinen.

I. A. Schöpfer zu Chevilly (Waadt) belangte die seit 1825

bestehende sog. »Ausschußgilde von La Praz" (l'akba^e sts l'olite sto 1.s

?rs-!), deren Mitglied er mittelst eines Eintrittsgeldes von Fr. Zb a.W.
geworden war, behnfS Gestattung seines Austritts und Bezahlung
seines CassaantheilS, resp, wenigstens Fr. 2i1 — als Ersatz derselben.

Die erstinstanzliche Abweisung durch das Bezirksgericht Orbe (7. Oct.
und 8. Nov. 185K) focht er an, weil das Gericht in seinem Spruch
sein Begehren, auSzutreten und seinen Cassaantheil zu beziehen, fälschlich

îlè ein solches behandelt habe, wodurch er Auflösung der Gesellschaft

verlange. DaS CassationSgericht (l?. Febr. 1857) war derselben
Ansicht, und verwarf die Cassation:

llousiàsrant que la ilsmsoste «le se retirer «l'une soviets svee ss
quote-part mise en commua pour l'vtablissemeat ste laquelle la
Looiètè s à établir ìs compte ils l avoir social, us peut être
envisages que eomms uae àsmansts sis liquiàatiou lis là Loeists et
ae peut avoir «l'autre etì'et que eelui «le la stissouckro;

Hue Lebopker s'appuie même «Zaus ses conclusions sur les «lis-

positions «lu coils civil qui prévoient le cas lie la llissolution par la
volonté à'un associe;

Hu'ainsi c'est bien avec raison que le tribunal civil a estime que
ces conclusions toastent à la stissvlutioo ste la Lociste;

Consistêrant essentiellement sur les lins às la stsmansts stu stit

Lckopser, que les stispositions stu costs civil sur lesquelles cette ste-

maoàe est appuyée (art. 752, 1317. 1321, 1331, 1339 Z. b, 1343 et
1344 stu costs civil) out rapport à l'êtat st'instivisioa «lans lequel
steineurent ries beritiers et aux associations qui se korment en vue
à'un intérêt particulier et à'un bsnêlico pécuniaire résultant ste

l'entrepriss commune;
Hue ce but às la société civile ost clairement exprime à l arìi-

cle 1316 stu stit costs;
Oonsiàerant que les sociétés appslses ^bba^es militaires ss

forment par le concours «l'un nombre plus ou moins grsnà ste ci-
toxoas stans le but, entre autres, ste s'exercer au tir et ste fournir
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des occasions de règouissanco an public de la localité, bat
essentiellement dillörent, quant à son objet, cls celai que se proposent
les sociétés civiles;

Qu'elles ont un caractère particulier qui en lait une institution
civique, quasi militaire, d one durèe prolongée, pour laquelle l'Ltat
a cru devoir prendre des mesures legislatives et administratives
spéciales, en vus d'en régulariser l'existence (loi du g janvier 1832

sur les prèkets, art. 44, et loi militaire du 28 lévrier 1842);
Oonsidèrant, dès lors, que ces sociétés ne peuvent être

assimilées aux sociétés prévues par les art. 1316 et suivants susmen-
tionnês, lesquels ne sauraient régir les sociétés militaires quant à
leur» bases constitutives, puisque la plupart des dispositions qui
concernent les sociétés civiles sont inapplicables aux sociétés mili-
taires du genre de celles appelées ^Vbba^es, et que vouloir soumettre
ces sociétés aux règles de la loi civile serait rendre impossible leur
existence;

gus cette loi permet, en ellèt, de demander la dissolution de

toute société dont la durêe n'a pas ètè limitée, taudis qu'il est
nécessaire à la société militaire de pouvoir se perpétuer aussi
longtemps que subsisteront les motifs qui l'ont ksit crêerz

t)ue la société militaire ost ainsi d'une nature particulière, se

régissant d'après los règlements qu'elle s'impose et aussi d'après
les usages inbsrents à ce genre do sociétés;

Considérant que l'^bbs^s militaire do la ?rasî fondée en 1824

et dont ì'existeoco a ètè autorisée, est régie par conséquent par ses

règlements, lesquels constituent une convention qui lie tous les
membres do la Lociotè;

Considérant que les règlements approuvés le 28 avril 1824 no
permettent point qu'un vu plusieurs membres demandent le partage
des biens do (indivision.

(dournal des tribunaux. 1857. p. 156 ss.)
Vor dem Friedensrichter von Cossvnay stellte dagegen wirklich

Emil Pcrey das Gesuch gegen den Verein „znr.Gleichheit" (cercle do

I'Lgalits) ans Auszahlung seines Vermogensantheils und zu diesem

Zweck auf Rechnungsstellung über Soll und Haben. Es ergab sich,

daß das Activvermögen zwischen 1846 bis 1857 von Fr. 1181. 34 auf
Fr. 6255. 63 gestiegen war und der begehrte Kopfantheil ungefähr
Fr. 126 — betragen hätte. Der Verein legte seine Statuten vor,
welche mehrere der Fragcpunktc vorsehen. Das Cassativnsgericht nun
hob den friedensrichtcrlichen, dem Kläger günstigen, Spruch (22. Mai
1857) durch sein Erkenntniß vom 1. Juli gl. I. auf,

Considérant, dès lors, quo la question est de savoir si nn
membre du cercle peut exiger que la société établisss le bilan do

son actif et de son passif et qu'elle soit tenue de lui remettre la
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xsrt qui lui revient dsns le espitsl soeisl; eu (l'autre? termes, si
Wuicket") sursit pu prendre contre le cercle âe I'LZslite les
conclusions prises psr ?erex dans le procès sctuei;

Oonsidêrsot que le règlement du cercle de I'Lxslitö, sux sr-
ticles 9, 18 et 43, kxe les css dsns lesquels un membre peut être
prive de ses droits, Is tinsnee à Isquelle s droit le membre de-
missionnaire, et détermine, psr son art. 11, que Is dissolution du
cercle ne peut svoir lieu qu'ensuite de décision prise en Assembles

xênèrale, s Is majorité des trois qusrts des membres elkectiks du
cercle;

lloosidêrsnt qu'il ^ » lieu d'oxsminer si les règles ètsblies psr
les membres du cercle sont incompatibles avec les dispositions de
là loi civile sur Is matière, notamment avec celles de l'srt. 1343

du code civil;
llonsidèrsnt que le cercle de l'LKslitê os ssursit être envissAe,

psr sou obget, comme une société commerciale;
jjue son csrsctàre est celui d'une des sociétés ou indivisions

mentionnées sux srt. 1316 et 1336 du code civil, et qui sont rêZies
psr les lois concerosut les sociétés civiles;

guo l'sssocistion dont il s'sZit n'est pss non plus dsns le css
prévu s l'srt. 752 du dit code;

(lonsidèrsot que les règles contenues su titre vil du cootrst de
société (srt. 1316 et suivants du code civil) sont des dispositions
impératives et d'ordre public, pour tout ce qui rèKìs les rvlstions
de là société avec des tiers;

gue ces dispositions ne peuvent être détruites psr des rè^le-
ments ou sctes de société, puisqu'elles ont pour but Is Ksrsntio
des droits des personnes ètrsvgères » l'sssocistion vis-à-vis de

Is personne morale, I» société;

llonsidêrsnt, toutefois, qu'il ne ssursit en être de même quant
sux relations des sssociès entre eux; que le droit leur demeure
d'ètsblir ces relstions selon qu'ils Is )uxent convenable, sauf en es
qui pourrait toucàer à l'ordro public

gu'sinsi il est licite sux sssociès de convenir soit d'une durse
à terme vu illimitée de leur sssocistion, soit dos css qui peuvent
smener ss dissolution;

gue c'est bien ainsi que le code l'entend, puisque dsns sueuno
des dispositions sur le cootrst de société l'srt. 752, qui ststus que

ne pà être coààt (te âmeurer à»» t'màîÂon, n'est rsppel s
et que l'srt. 1343 prèvoit le css vû Is société est dissoute psr Is
volonté de l'une des psrties;

-) Rechtsnachfolger von Perey.
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gu'à cet èZnrd, les dispositions âu code civil ne redissent las-
sociation qu'sutsnt que l'sets ou le règlement de la société o's
pus statué;

Considèrent que, dons le eus actuel, il x a lieu à observer et
à appliquer le règlement de la Lociètè, couseuti librement par les
associes

Attendu que ce règlement n'aecorâe pas au societaire le droit
de demander en tout cas la dissolution de la Kocièts; que cette
dissolution est limitée au cas iixà par l'art. 11 du règlement plus
baut mentionne.

(Ibid. x. 396 ss.)

9. Eigenthum an Forderungen?
Melchior Knndert, Zuckerbäcker in Luzern, hatte auf den Ramm

seines Sohnes Daniel Kundert unter Nr. 10262 in der schweizerischen

Nationalvorsichtskasse eine Summe fließen lassen, wofür die Scheine
in seiner Hand lagen. Diese Summe wollte der Sohn, auf dessen

Namen sie lautete, bei der Liquidation dieser Casse erheben, ward aber

von beiden Instanzen abgewiesen, und zwar bei der zweiten (26. Sept.
1857) in Erwägung:

1) daß es sich im vorliegenden Falle nicht darum handelt, ob dem

Daniel Knndert, Sohn, in Folge des von seinem Vater mit
der schweizerischen Nationalvorsichtscasse geschlossenen Vertrages
gegen Letztere ein Klagerecht zustehe oder nicht, welchem Klagerecht

der Art. 38 der Statuten der Schweizerischen
Nationalvorsichtskasse entgegen stehen dürfte;

2) daß es sich vielmehr um das Rechtsverhältniß zwischen Melchior
Kundert, Vater, und Daniel Kundert, Sohn, handelt, nämlich
um die Frage, ob dem Daniel Kundert, Sohn, ein Klagerecht
gegenüber seinem Vater dahin zustehe: es habe Letzterer ihm
das fragliche in die schweizerische Nationalvorsichtskasse eingelegte

Geld verabfolgen zu lassen und zu diesem Behufe die

zur Erhebung desselben erforderlichen Dokumente auszuhäu-
digen, Alles aus dem Grunde, weil das Geld zu seinen, des

Sohnes, Gunsten vom Vater eingelegt wurde;
3) daß Vater Kundert, indem er die Einlage zu Gunsten des

Sohnes Daniel, jedoch ohne Mitwirkung desselben, machte,
dadurch zu erkennen geben mochte, er habe das eingelegte Geld
für Letztern bestimmt, wodurch er jedoch noch in kein
obligatorisches Verhältniß gegen denselben getreten ist und auch seither

kein solches begründet wurde, in Abgang eines Obliga-
tions-Nerus aber dem Sohne kein Klagrecht gegen den Vater
zustehen kann;
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daß, wenn sodann der Sohn Daniel Kundert glaubt, eine

Ansprache am Kläger zu haben, weil dieser zu seinem eigenen

Vortheil und ohne Befugniß des Sohnes Eigenthum zur
Einlage in die Nationalvorsichtskasse verwendet habe, er die

betreffende Rückforderung auf geeignetem Wege geltend machen

mag.
(Directe Mittheilung.)

10. Cession der Eigenthumsklage.
Das Haus Hausmann und Lambelet in Bern hatte drei Fässer

Sprit UN. 754, 769 und 844 von Liegnitz zu beziehen, die auf seine

Gefahr von dort am 3l. Zan.1857 über Basel dirigirt und zwar an das

Haus Vayhinger-Wick in Basel adressirt wurden. Beide Firmen waren
auch in sonstiger Geschäftsverbindung und so kam es, daß Vayhinger-
Wick bei den Eignern der Waare für Fr. 3900 im Vorschusse war. Als
er nun in Besitz der drei Fässer gekommen war, verpfändete er dieselben
den Gebrüdern Oswald in gleicher Stadt gegen Bezug von Fr. 900. —
und zeigte dieß unterm 29. April 1857 seinen Korrespondenten mit
dem Bemerken an: daß sie diese drei Fässer gegen die geliehenen Fr. 900

nebst Ersatz der Spesen daselbst beziehen könnten. Tags darauf erklärte sich

Vayhinger-Wick insolvent, und die Eigner fanden es darum am einfachsten,

unter Bestreitung der Zulässigkeit dieser Handlung, die Rechnung
des Falliten mit dem Facturawerth der Waare zu belasten und unter
Abzug desselben der Massaverwaltung gegenüber zu regliren, mitUeber-
lassung ihrer Rechte. Diese Verwaltung trat nun gegen die Inhaber
der drei Fässer in Folge solcher Abtretung mit einer Vindicationsklage
auf. Diese bestritten aber die Zulässigkeit einer solchen, da nur der

Eigenthümer vindiciren könne, Eigenthümer aber nur der werden könne,
dem die Waare tradirt worden, eine Tradition an die Kläger aber
nie erfolgt sei. Das Civilgcricht Basel (23. März 1858) trat dieser
Ansicht bei:

„da die vorliegende Klage der Massaverwaltung nur insofern
zulässig sein könnte, als an letztere durch Tradition das Eigenthum an
den fraglichen drei Fässern Sprit übergegangen wäre, was aber
nicht geschehen ist und die Tradition durch Cession des Klagerechts
nicht ersetzt wird. "

(Directe Mittheilung.)

l i. Wasserabgraven. Grenze.
Der §. Kl2 des Zürcher privatrechtlichen Gesetzes sagt: Der

Eigenthümer darf auch nicht durch Graben auf seinem Boden dem vorhandenen

Brunnen eines Andern das nöthige Wasser entziehen. Im Uebrigen
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ist er nicht gehindert, auch auf seinem Boden zu graben, selbst wenn
in Folge dieser Benützung seines Bodens der nachbarliche Brunnen
an Fülle des Wassers verlieren sollte. —

Diese Bestimmung war auszulegen, als R. und H. Weber,
Besitzer des Römerhofes in Hottingen bei Zürich auf ihrem Eigenthum
Wasser gruben, Melchior Remâcher aber, Besitzer eines naheliegenden
Brunnens, die Arbeit einstellen ließ, weil diesem Brunnen, der das

ganze Jahr hindurch schon wenig Wasser habe, dieses Minimum noch

entzogen und die Bcwirthschaftung seines Gutes unmöglich würde.
Das Erdreich, brachte er vor, in dem das Wasser sich sammle, sei

Lehmboden, durch den Sand- und Wasseradern sich durchziehen, und
würden nun solche durch Graben geöffnet, so fließen sie nicht weiter
ihm zu und sein Brunnen werde trocken gelegt. Nicht die Höhenverhältnisse,

sondern die Lage der Kiesschichten und der Wasseradern
entschieden, die sich in seine Brunnenstube sammeln. Das Obergericht
Zürich ordnete vor Beschlußentscheidung noch eine Expertise an, indem
es von den Grundsätzen ausging!

t) daß zwar der Eigenthümer eines Brunnens nicht darauf be¬

schränkt ist, erst wenn durch das Graben auf einem benachbarten
Grundstücke ihm das Wasser ganz oder in einem nach Z. 6l2
des privatrechtlichen Gesetzbuches erheblichen Maße entzogen worden

ist, den Schädigenden auf Wiederherstellung des frühern
Zustandes, sofern derselbe möglich ist, oder auf Leistung des

Interesse im Falle der Unmöglichkeit anzuhalten, vielmehr die

Ausdrucksweise der citirten Gcsetzesstelle keinem Zweifel Raum
gibt, daß er befugt sei, das Graben, von welchem her die Gefahr
droht, vorläufig zu behindern, ehe der Schaden noch eingetreten
ist, vorbehaltlich des sodann erforderlichen, im ordentlichen
Verfahren herzustellenden Nachweises des wirklichen Daseins einer
solchen Gefahr;

2) daß indeß diese Befugniß, wenn sie nicht ins Unerträgliche aus¬

arten oder gar zu wirklichen Plackereien mißbraucht werden soll,
nicht als eine unbedingte aufzufassen ist und die Ertheilung der

Inhibition nicht von einer bloßen ganz unbescheinigten und
unwahrscheinlichen Behauptung abhängig gemacht werden darf,
vielmehr billig verlangt werden muß, zwar keineswegs, daß
der Schaden nothwendig eintreten werde, wohl aber, daß

vernünftiger Weise sich ein solcher befürchten lasse, oder
mit andern Worten, daß die Gefahr eine gewisse
Wahrscheinlichkeit habe und nicht eine auf zu weit getriebener
Acngstlichkeit beruhende, nur eingebildete, oder gar bloß
vorgeschützte sei; —

3) daß nun bei dem Widersprüche der Parteien schon über die Be-

Zcitscheifl f. schweiz. Recht VUI. I. (3) 2
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schaffenheit der Lokalverhältnisse sich zur Zeit nicht ersehen läßt,
ob einige Wahrscheinlichkeit für eine bedeutendere Gefährdung
des Brunnens vorhanden sei —

(Schauberg Zeitschrift V. 15 f.)

»2. Fahrrecht. Beweis.
Am 15. Juli 135S klagte G. vor Bezirksgericht Sissach (Baselland)

gegen seinen Rachbar auf Beseitigung von Vorrichtungen, die
dieser an seinem Hause aus seinem, des Beklagten, Eigenthum
anbringen ließ, auf Grund eines FahrrechteS, das ihm auf diesem Areal
zustehe. Bewiesen war durch Aussagen von Dienstboten des Klägers,
daß diese seit längerer Zeit allerdings über dieses Landstück gefahren
seien; von Nachbarn war dagegen bezeugt, daß daà Areal früher
überbaut gewesen sei.

Die erste Instanz wies den Kläger ab, wegen mangelndem Beweise
des klägerischen Rechtes, indem die Zeugnisse seiner Dienstboten nur
die Thatsache des Mährens darthun, daraus jedoch nicht erhelle, ob
sie aus eigenem Antrieb oder aus Austrag des Meisters über den

Platz gefahren.
Die zweite Instanz erkannte zu Gunsten des Klägers, gestützt auf

die Ausübung des Fahrrechts durch den Kläger oder seine Knechte (was
gleichgültig sei) seit 1831, zufolge Landesordnung §. 25l: „Wenn Einer
den Andern um Eigen oder Erbe belangt, und der Angesprochene während

10 Jahren in ungestörtem Besitz desselben gewesen, so soll
derselbe, insofern er in bon» llàs, d. i. sofern er glaubt, daß derjenige,
von welchem er das Angesprochene hat, Fug und Macht gehabt habe,
solches auf ihn zu übertragen, darum weder Red noch Antwort zu

geben schuldig sein."
(Directe Mittheilung.)

13. Koppelweide.
Die OrtSgemeinde Wattwyl (St. Gallen) machte für ihre Bürger

auf Mitgenuß an einer der OrtSgemeinde Kappet gehörigen Almeinde
Steinthal sammt Zubehör Anspruch „nach den seit Mannsgedenken
bestandenen Uebungen." Die Beklagte wurde aber von dem Bezirksgericht

Obertoggcnburg am lö. März 18Z4 gegen diesen Anspruch
aufrecht gehalten, in Erwägung :

1) daß der Verwaltungsrath von Wattwyl für die dortigen Genossen¬

bürger Nutznießungsrechte auf die Almeind Stcinthal reklamirt,
und sich dabei hauptsächlich auf bisherige Uebung beruft;

2) daß dagegen der Verwaltungsrath von Kappe! die Allmcind



Sachenrecht.) Koppelweide. 19

Steinthal als Eigenthum der Ortsgemeinde Kappel anspricht und
jene Rechte bestreitet;

3) daß nach einem längere Zeit andauernden Proceß zwischen den

Ortsgemeinden der Bezirke Unter-, Alt- und Neutoggenburg
gegen die Ortsgemeinde Kappcl diese letztere Gemeinde unterm
2. März t849 vom Kantonsgericht des Kantons St. Gallen im
Eigenthumsrecht geschützt wurde und daß die heutige Klägerin
damals keinen Vorbehalt für besondere Ansprachen auf
Nutznießungsrechte machte und sich ebenfalls unter den abgewiesenen
Gemeinden befindet, ohne daß irgend eine Bemerkung ins
Urtheil fiel, daß sie bessern Rechtens als die andern Gemeinden sei;

4) daß in Folge des besagten kantvnsgerichtlichen Urtheils und na¬

mentlich durch den Umstand, daß in Abweisung des damaligen
klägcrischen Rechtsbegehrcns der Ortsgemeinde Kappel das

Dispositionsrecht über die Allmeind Steinthal zuerkannt wurde und
dieselbe daher berechtigt ist, sowohl über die Allmeind selbst als
über die Benutzung derselben zu verfügen;

5) daß dagegen nicht widersprochen wird, es haben in früheren
Jahren einzelne Bürger und Bewohner von Wattwyl mit und
neben Bürgern von Kappel Vieh auf die Allmeind Steinthal
aufgetrieben, daß damit aber der Beweis, — daß die
Ortsgemeinde Wattwyl als solche Rntznießungsrechte auf jene Allmeind
besitze — nicht geleistet ist, dann

o. die einzelnen Bürger haben für sich — privatim — und nicht
in Folge von Genossenbeschlüssen auf die Allmeind Steinthal
aufgctrieben, mithin haben sie durch diesen Auftrieb für die
Gemeinde als solche kein Recht erwerben können,

b. die Gemeinde Wattwyl hat für ihre Behauptung keinen Ver¬

trag, und auch aus ihren Protokollen geht nicht hervor, daß

weder der Verwaltungsrath noch die Genossenversammlung
irgend welche Verfügungen getroffen habe, am wenigsten
solche, die die Erwerbung eines Rechts für die Gemeinde
durch Verjährung begründeten,

o. es haben auf die Allmeind Steinthal nicht nur einzelne Bürger

von Wattwyl, sondern anch Bewohner anderer Gemeinden

aufgetrieben; es muß daher um so eher angenommen
werden, dieser Auftrieb sei von den Betreffenden in der Eigenschaft

als Toggenburger und nicht als Bürger ihrer Orts-
gemcinden geübt worden;

u) daß die Meinung: es haben außer den Kapplern auch andere
toggenburgische Bürger das Recht, die Allmeind Steinthal
mitzubenutzen, sich wegen frühern Verhältnissen, die im Toggcn-
burg in Betreff der Allmeinden bestunden, erhalten zu haben
scheint, daß aber jene Verhältnisse durch den Negicrungsbeschluß
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von 1803 als erloschen betrachtet werden müssen, indem in Folge
dessen der Freizug aufgehoben, Ortsgemeinden konstituirt und
die Armen, die auf den Almeinden eine Zufluchtsstätte gesucht

hatten, Ortsbürger der betreffenden Gemeinden wurden, die
dieselben im Unterstützungsfalle zu erhalten haben;

7) daß die Almeind Steinthal im Territorium der Gemeinde Kappel
liegt und stch hauptsächlich diese Gemeinde mit der Verwaltung
derselben befaßte.

(Directe Mittheilung.)

»4. Zugrecht.
Kirchenvogt Josef Kümmi in der Roos bei Wollerau (Schwyz),

überließ am 20. April 1836 seinen fünf Söhnen, Anton älter, Matthes,
Theodor, Johann Joseph und Anton jünger sein Heimwesen, von
welchem die zwei erstgenannten ihre Rechte an die drei andern durch
Ausbaus abtraten, so daß nun Theodor, Johann Joseph und Anton
jünger alleinige Besitzer waren. Später (23. Nov. 1854), als Theodor
in mißliche Verhältnisse gerathen war, trat er seinen Antheil gegen
Pfrundpflicht an den früher ausgekauften Anton älter ab. Und am
27. Mai 1856, nach dem Tode des Johann Joseph, erwarb au ch dessen
Antheil derselbe Anton noch dazu, so daß Anton älter nun wieder
das ganze Heimwesen des Vaters in seiner Hand vereinigte, mit
Ausnahme des Drittheils, den im Jahr l836 Anton jünger übernommen
hatte. Diesen Drittheil mit Zuschlag anderer später anderweitig
hinzugekommener Güter verkaufte Anton jünger an F. Ochsner in Pfäf-
fikon, und dieser hinwiederum veräußerte einen Theil davon am
30. Juli 1857 an Jakob Stapfer in Rapperswyl und das Uebrige am
29. Dec. gl. Jahrs zurück an seinen Verkäufer, den frühern
Eigenthümer, Anton Kümi jünger. Gegenüber letztern zwei Erwerbern
Jakob Stapfer und Anton Kümi jünger machte nun Anton Kümi älter
des letztern Bruder, das Zugrecht geltend, insoweit es stch bei diesen

Erwerbungen nm Grundstücke handelte, die vom väterlichen Heimwescn
herkamen. Die beiden Erwerber bestritten dieses Zugrecht, einmal
grundsätzlich, weil überhaupt alle Zugrechte aufgehoben seien, zweitens
aber als verwirkt, weil Kläger Anton Kümi älter ungerügt den ersten

Verkauf an F. Ochsner habe darüber weggehen lassen. Beide
Instanzen erkannten aber das Zugrecht an, das Cantonsgericht (durch

Spruch vom 22. Juni 1858) in Erwägung:
1) daß die Behauptung der Appellanten, als seien die in unsern

Particularrechten enthaltenen Zugrechte durch die Verfassung des

Kantons und die Bundesverfassung aufgehoben, nicht als

gegründet angenommen werden kann, indem

n. durch Verfassungen nur die staatlichen Verhältnisse, d. h. die
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Verhältnisse deö Staates z» den Staatsbürgern reguliert
werden, die Verhältnisse der Staatsbürger unter sich aber

Gegenstand der Civilgesetzgebung sind,

b. die Bestimmungen des angerufenen §. der Verfassung des

Kantons Schwpz und der Art. 5t der Bundesverfassung nur
darauf abzielen, die Gleichstellung aller Kantonsbürgcr im
Handel und Verkehr unter sich, beziehungsweise die
Gleichstellung aller Schweizerbürger vor dem Gesetz eines Kantons
durchzuführen;

2) Daß das Hvfartikelbuch von Wollerau in Art. 2 den Güterzug
unter folgenden Voraussetzungen gestattet: „So einer die letzte

„Theilung von demselben Gut hat, das verkauft ist, und welcher

„den hintersten Kauf von demselben Gut oder Gütern hat und
„welcher die hinterste Gült auf denselben Gütern hat;"

3) daß nach Art. 23 desselben Hofrechtes der Zug nach „E r öffnu n g

des Kaufes vierzehn Tage währen soll;"
4) daß aus dem Leibdingsvertrag vom 23. Nov. l854 und der Erb¬

schaftsübernahme vom 27. Mai 1856 und ferner aus der Zeugenaussage

des Baumeisters Jakob Kümmi hervorgeht, daß der

Appellat einen Theil derjenigen Liegenschaften besitzt, welche
sein Vater, Kirchenvvgt Jos. Kümi selig, seinen Söhnen
abgetreten hat;

5) daß ferner von der Appellantschaft zugegeben ist, daß die
Liegenschaften, welche von Anton Kümi jünger durch die Güterabtretung
vom 7. August t856 an Theodor Ochsner übergegangen, insoweit
sie in benannter Urkunde unter No. I. II. und III. speziell benannt
sind, ehemals ebenfalls zu dem genannten Heimwesen des Kirchenvogt

Jos. Kümi sel. gehört haben;

6) daß diese Güterabtretnng alle Requisite eines Güterkaufs in sich

begreift;
7) daß daher der Appellat als Inhaber der letzten Theilung und

der letzten Käufe dieses Heimwescns sich gehörig ausgewiesen,
somit das gesetzliche Zugrecht zu seinen Gunsten in Anwendung
komme;

8) daß weder bewiesen ist noch behauptet wird, daß dem Appellate»
bei den stattgefundenen Verkäufen oder seither der Zug eröffnet
worden sei, somit die Einrede der Verwirknng des Zugrechtes
dahin fällt;

9) daß der Appellat nach seiner heutigen Erklärung den Zug nur
zu denjenigen Liegenschaften beansprucht, welche früher zu seinem
väterlichen Heimwefen gehört haben und in der Güterabtretnng
resp, den Kauf vom 7. August 1856, unter No. I. II. III. ver-
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zeichnet sind, die Frage daher, ob er zu den übrigen, im gleichen
Kauf begriffenen Grundstücken zugberechtigt sei, von selbst

wegfällt.
(Directe Mittheilung.)

13. Zehntpflicht.
Es kommt in Kaufbriefen oft vor, daß als Beschwerde einzelner

Grundstücke angezeigt wird: „giebt Heuzchnten so und so viel". Dieß
veranlaßte häufig die Ansicht, die Zehntpflicht dieses Grundstücks sei

hiemit firirt und namentlich auch für den Fall auf das Heuzehntengeld

beschränkt, daß auf demselben nicht Gras, sondern Getreide
gepflanzt werde. Das Heuzehntengeld ist gewöhnlich von Alters her
äußerst gering angesetzt und in keinem Verhältniß zum Heuquantum,
das gewonnen wird; daher das Interesse an der Frage, ob das Hcu-
zehntengeld jedes andere Zehntrecht ausschließe. Es kam dieselbe zum
obcrgerichtlichen Entscheide in einem dießfälligen Rechtsstreite des

Staates (Luzern) gegen einen zehntpflichtigen Gutsbesitzer.
Der Staat als Rechtsnachfolger des aufgehobenen Klosters St. Urban

hatte nemlich vom Beklagten verlangt, dieser habe die Fruchtzehnt-
pffichtigkeit auf seinem Einschlaglande beim untern Hause, circa drei

Jucharten haltend, auf den Fall, daß dasselbe Land mit Frucht
bepflanzt werde, anzuerkennen und in Folge dessen für die Jahre l8t8
bis und mit 1853 den fraglichen Fruchtzehnten mit Fr. l5. 7t zu
bezahlen;

Beklagter wollte diese Fruchtzehntenpflicht nicht anerkennen, im
Wesentlichen gestützt auf folgende Einreden:

n. Fragliches Land sei Wiesland; weder er noch seine Vorbesitzer
hätten ab demselben jemals Fruchtzehnten bezahlt, noch sei von
ihnen solcher gefordert worden; wohl aber bezahle er ab diesem
Wiesland einen in Geld firirten Heuzehnten an die Pfarrei
Pfaffnau, der entrichtet werden müsse, auch wenn er fragliches
Land mit Frucht bepflanze;

I>. Kläger habe das Zehntrecht zu beweisen; das Kloster St. Urban
sei nicht nur Zehntherr, sondern auch Kollator der Pfarrpfründe
Pfaffnau gewesen; in Folge Vertrag sei der Zehnten in eine

jährliche Geldleistung firirt worden und in neuester Zeit habe
der Staat den Heuzehnten dem Pfarrer an sein Pfrundeinkommen
angewiesen.

Das erstinstanzliche Gericht trat dieser letztern Ansicht bei, die

zweite Instanz dagegen (durch Spruch vom 25. September 1857)
verneinte diese Sätze, in Erwägung:

Daß die Heuzehntpflicht ab fraglichem Landstücke vom Beklagten
zugegeben wird, die Entrichtung desselben in firer Geldsumme auf
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die Frage i ob überhaupt auf diesem Grundstück der Grvßzehnten
haste, ohne Einfluß ist, indem nach §. ìk des Gesetzes über Lvskaus
der Grundzinse und Zehnten von 1804 und 180S Heu nnd.Emd, Korn,
Dinkel, Weizen w. zum Großzehnten gehören, das Gesetz überall nur
von Groß- und Kleinzehnten spricht, im Gesetze ein Rechtsverhältniß
nicht begründet ist, wonach nur von diesem oder jenem Produkte des

Groß- oder Kleinzehntens der Zehnten zu entrichten wäre, von den

übrigen aber nicht; — mithin in der Anerkennung der Heuzehntcnpflicht
auch diejenige der Großzehntenpflicht überhaupt resp, der Fruchtzehntcn-
pflicht liegt;

Daß Beklagter zugiebt, das Kloster St. Urban sei Zehntherr und
Kollator von Pfaffnau gewesen und der Staat in dessen Rechte und
Pflichten eingetreten, mithin, sofern die Zehntpflicht eines Grundstücks
von Pfaffnau überhaupt zugegeben oder vermittelt ist, es dem

Beklagten obliegt, zu beweisen, daß nicht der Staat, sondern jemand Anderer
zehntberechtigt sei;

Daß Beklagter diesen Beweis durch den Umstand leisten wollte,
daß der Pfarrer in Pfaffnau ab fraglichem Einschlagland einen in
Geld firirten Heuzehnten beziehe, der einen Theil seines Pfrundein-
kommens bilde;

Daß, angenommen auch, der Staat als Nachfolger des Klosters
St. Urban habe dem Pfarrer in Pfaffnau die Berechtigung
zugesichert, ab fraglichem Einschlagland des Beklagten den firirten Heu-
zehntcn zu beziehen, darin eine Abtretung des Zehntrechtes überhaupt
nicht gefunden werden kann, auch keine Urkunde oder sonstiger
Beweis dafür vorliegt, als habe sich der Staat dieses übernommenen
Zehentrechts entäußert, — mithin der Staat als Inhaber aller betreffenden

Zchentrechte zu betrachten ist, als welchem ihm, da die Groß-
zehntpflichtigkeit fraglichen Grundstückes ermittelt ist, noch andere
Zehntrechte auf demselben zukommen, als die an das Pfarramt
abgetretenen ;

Daß, wenn angenommen werden will, es werde ab fraglichem
Grundstück seit vielen Jahren ausschließlich der in Geld firirte
Heuzehnten und kein anderer bezogen, ein Anspruch auf Fruchtzehnten sei

also verjährt, — diese Annahme unrichtig ist, indem es dem Besitzer
freisteht, durch die Art der Bepflanzung des zehntcnpflichtigen
Landstückes auch die Art des Zehntens, der davon bezogen werden kann,
zn bestimmen, und in der Leistung des Heuzehntens nach dem oben

Angeführten schon die Anerkennung der Großzehntpflichtigkeit
überhaupt liegt, und weder behauptet noch nachgewiesen wird, als sei

stetsfort auch dann nur der firirte Heuzehnten bezahlt worden, wenn
allfällig auch andere Früchte als Gras auf fraglichem Land gepflanzt
worden wären;

Daß die Umwandlung des Heuzehntens in eine fire Geldsumme
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den Bezug von anderen Zehnten nicht ausschließt, sofern andere zum
Großzehnt gehörende Fruchtartcn auf dem betreffenden Landstücke
gepflanzt werden, dagegen allerdings ab dem nämlichen Stück Land nicht
Heuzehnten und Fruchtzehnten zu gleicher Zeit kann bezogen werden,
daher, wenn auf fraglichem Lande nicht Heu gepflanzt wird, der

Zehntherr sich vom Heuzehnt so viel muß abrechnen lassen, als
derselbe auf demjenigen Stück Landes betragen würde, das mit Korn :c.
pflanzt wird, welcher Abzug jeweilen auf gesetzliche oder bisher übliche
Weise auSzumitteln ist —

(Directe Mittheilung.)

««. Crblehnschatzungsnorm.
H. I. Dietrich, I. Kägi und Heinrich Müller resp, deren Rechts-

vvrgänger hatten neben Andern von der Finanzdirection Zürich mehrere
Theile eines AckerS gegen einen jährlichen Canon zu Erblehen erhalten,

von welchem die genannten Pflichtigen 05,160 Quadratfuß an die
Glattthalbahn abtreten mußten für Fr. 5985. — Die Finanzdirection
verlangte nun von diesem Ertrag Fr. 2391. 18 und stützt diese Forderung

darauf, daß die Pflichtigen nach Vertrag um 2800 Gulden ihren
Erblehenzins loskaufen konnten und nun die Forderungssumme gegenüber

dieser Loskaufssnmme gerade das Verhältniß der enteigneten
Theile zu dem ganzen zinspflichtigen Land darstelle. Die Pflichtigen
dagegen hatten vorgezogen, den ganzen Canon jährlich fortzuzahlen bis

zu Ablösung desselben unter Belassung genügender Sicherung, — oder

doch für die Verhältnißberechnung von dem capitalisirten Erblehenzins

als der richtigern Normalsumme auszugehen gewünscht.
Die erste Instanz (23. Dec. 1857) trat diesem letztern Alternativantrag

bei, umgekehrt die zweite Instanz (12. Febr. 1858) dem Antrag
der Finanzdircktion, in Erwägung:

1) daß für die Entscheidung der streitigen Frage davon auszugehen
ist, daß durch die Expropriation der Grundstücke der Beklagten,
die einen Theil des in ihrem Besitze befindlichen ErblehenS
bildeten, gemäß der §§. 43 und 45 des Bundesgesetzes vom 1. Mai
1850 über die Verbindlichkeit zu Abtretung von Privatrechten
(Off. Samml. Bd. I. S. 3l9) die Rechte, welche dem Stäate als
Erblehenherrn an denselben zustanden, erloschen sind, und an
Stelle derselben der Anspruch auf Ersatz ihres Werthes aus der

an die Notariatskanzlei zu Handen der Berechtigten bezahlten
Entschädigungssumme getreten ist, wobei, da die Beklagten ihre
Rechte an den fraglichen Grundstücken nur aus der Verleihung
von Seite des Staates herleiten, sich von selbst versteht, daß,
so weit auch nach der Verleihung Rechte bei dem Staate zurück-
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geblieben sind, der Anspruch auf Entschädigung für die letztern
dem Ansprüche der Beliehenen oder derjenigen, welche von
diesen ihre Rechte herleiten, vorgeht;

2) daß die von dem Staate bei der Verleihung vorbehaltenen Rechte

zwar allerdings hauptsächlich in dem festgesetzten ErblehenzinS
bestehen, hierauf aber sich nicht ausschließlich beschränken und
daher auch die Kapitalistrung dieses Zinses ihrem Werthe nicht
gleich kommt, indem schon nach der allgemeinen rechtlichen Ratur
der Erblehen das Obereigenthum und damit die Befugniß, falls
der Besitzer des Erblehens ohne Erben sterben würde, das Gut
wieder an sich zu ziehen dem Staate verblieben ist, ferner auch
nach dem eingelegten Erblehenbriefe selbst mit Bezug auf die

VerHeilung der Zinse auf die einzelnen Grundstücke und die
gehörige Unterhaltung des Erblehens besondere Rechte dem Staate
zugesichert sind, namentlich aber durch die Bestimmung, daß der

Besitzer des Erblehens der Erblehenschaft und des Erblehenzinses
nur durch Bezahlung von 2800 fl> a. W. sich entledigen könne,
ausdrücklich dafür gesorgt worden ist, daß der Staat nicht etwa
Gefahr laufe, vermöge der Anwendung der allgemeinen gesetzlichen

Vorschriften über Loskauf von Grundzinsen gegen
Bezahlung des bloßen Kapitalbetrages des vcrhältnißmäßig geringen
Zinses seine Rechte aufgeben zu müssen, wie denn auch §. 9 des

Gesetzes betreffend den Loskauf der Grundzinse vom lv. Mai l832
Erblehenzinsc dieser Art von der gesetzlichen Loskaufsweise
speziell ausgenommen hat, und überhaupt nicht wohl gedenkbar ist,
wie der Staat noch in neuerer Zeit es hätte in seinem Interesse
finden können, Erblehen gegen geringen Zins neu zu begründen,
wenn er für den Fall der Auflösung des Verhältnisses mit bloßer
Kapitalistrung des Zinses sich hätte begnügen und somit dem

Besitzer des Erblehens ein bedeutendes Geschenk machen müssen,
während wohl erklärbar ist, daß er, so lange das aus was für
Gründen immer für wünschbar erachtete Verhältniß fortdauerte,
auch mit geringerem Zinse sich zufrieden gab; —

3) daß hiegegen auch nicht eingewendet werden kann, daß bei spä¬

tern Verpfändungen des Erblehens nur der Zins und nicht die
Loskaufsnmme vorgestellt worden sei, indem die Vorstellung dem

wirklichen Verhältniß gemäß und somit der gegebenen
Ausführung gar nicht widersprechend dahin formulirt wurde, es

ruhe auf dem betreffenden Grundstück ein Erblehenzins, der

nur nach dem bestimmten Loskaufkapital von 2800 fl. abbezahlt
werden könne, und sei das Grundstück erblehenpflichtig, während
dem die directe Vorstellung der Loskaufssumme selbst leicht zu
dem Jrthume hätte verleiten können, es sei der Staat von sich
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aus berechtigt, die fragliche Summe aufzukünden und
einzufordern; —

4) daß daher das Urtheil des Bezirksgerichtes indem es den klä¬

gerischen Entschädigungsanspruch lediglich nach dem Zinse
bemessen will, jedenfalls unrichtig ist, hieraus aber noch nicht
gefolgert werden kann, daß nun die stipnlirte Loskaufsumme mit
Nothwendigkeit zu Grunde gelegt werden müsse, indem die dicß-
fällige Bestimmung des Erblehenbriefcs zunächst nur auf den

Fall sich bezicht, wenn der Pflichtige selbst der Erblchenschaft
stch entledigen will, und in dem vorliegenden Falle nicht das

Begehren des Pflichtigen, sondern die erzwungene Expropriation
die partielle Auflösung des Verhältnisses zur Folge hat, daher
von directer Anwendung der Bertragsbestimmung keine Rede
sein kann; —

5) daß aber dessen ungeachtet sich rechtfertigt, die Loskaufssumme
als Maßstab für den Werth des klägerischenMechteS anzunehmen,
und das klägcrische Begehren gutzuheißen, indem
», bereits zur Genüge vorliegt, daß diese Summe nicht etwa,

wie die Beklagten behaupten, die Bedeutung einer willkürlichen

Konventionalstrafe hat, um den LoSkauf zu erschweren
oder zu verhüten, sondern vielmehr auf einer Schätzung der

zu Erstehen hingegebenen Grundstücke beruht und als Kaufpreis

für den Erwerb des Erblehens zu vollem unbelastetem
Eigenthum betrachtet werden muß, wofür theils innere
Wahrscheinlichkeit, theils der Betrag der Summe unter
Hinzurechnung von bereits bezahlten 300 fl. im Verhältniß zu dem

Umfang der hingegebenen Grundstücke, theils auch ganz
ähnliche Bestimmungen anderer in dem eingelegten Protokoll
enthaltener Erblehenbriese, in denen ausdrücklich gesagt ist,
daß die Loskaufsumme Kaufpreis für den Ankauf des

Erblehens sei, entscheidend sprechen,
und nun
d. diese mit dem Beliehenen selbst vereinbarte Schätzungssumme

am ehesten geeignet ist, ein richtiges auch von den Beklagten
anzuerkennendes Maß für den Werth der klägerischen Rechte

zu geben, zumal sie auf den Werth der Grundstücke zur Zeit
der Hingabe derselben zu Erblehen stch bezieht, seitherige
Verbesserungen und Wertherhöhungen daher den Beliehenen
bleibend zu gute kommen, und wie auch wirklich aus der

Angabe über den Betrag der bezahlten Entschädigungssummen
hervorgeht, die verhältnißmäßigen Quoten der Loskaufsumme
zwischen der Hälfte und einem Drittheil der Entschädigungssummen

bleibt, somit Beklagte nicht behaupten können, daß

sie für allfällige Verwendungen und Verbesserungen und für
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den Entzug des Vortheils, ein Erblehen zu geringem Zinse
zu besitzen, bei Annahme dieses Maßstabs ohne Ersatz bleiben.

(Schauberg, Zeitschrift IV, 193 f.)

17. Persönliche oder dingliche Klage?
Der Geschäftsmann Rod hatte für den waadtländifchen FiscuS

die Besitz-Einweisung in Güter von Placide Francois gen. Nicolaus
Barbp zu Assens amtlich erlangt für eine Handänderungsgcbühr, die

Barby abzuführen versäumt hatte. Später erklärte derselbe Nod den

Zug (den Nachschlag) auf diese Güter für eigene Forderungen und
zeigte nach gesetzlicher Vorschrift diesen Schritt nachgehenden Hypv-
thekarcreditoren an. Im Namen von Eugen Fels erklärte nun
(2». Juni t8ö?) Rod gegenüber der Geschäftsmann Creaturaz den

Zug und es war schon auf ersten Juli Tag angesagt zu Vornahme der

AusführuugSförmiichkeiten (notariaiische Vcrfchreibungen). Aber Nod
erlangte Verschiebung dieser Vornahme auf unbestimmte Zeit und die

Bewilligung dieser Verschiebung trägt das Datum vom 26. August.
Nun erhielt am gleichen 26. Aug. derselbe Rod aber auch Auftrag
zu Zugmeldung vom Notar Carrard, einem jüngern Gläubiger, zu
dessen Gunsten Nod denn auch wirklich am 1. Sept. die Meldung
abnahm. Jetzt erst, auf 2. Sept., lud wieder Fels (Creaturaz) den
Rod zum Notar behufs Vornahme der Fertigungsförmlichkeiten vor.
Aber am 3. erschien Rod und erklärte sich unfähig dazu, indem er die

Meldung dem Notar Carrard schon abgenommen habe. Fels prote-
stirte, da es doch Rod nimmermehr zustehen könne, den Zug
abzunehmen, wem er ihn gönne und begehrte Zusprechung des Zugs, resp.

Besitzeinweisung.
Beide Instanzen wiesen ihn aber ab, der Cassationshof (10.

Februar 1838):
Considérant que In question consiste à savoir, si l'setion eu

retrait d'immeubles «st uns action reelle ou personnelle, en «l'autre»

termes, si cette action «loit être intentes uniquement su possesseur
«les immeubles dont on veut opérer Is retrait, ou si, su contraire,
cette action peut être intentes à «les personnes qui ne sout pas en
possession «les immeubles, obg'et «lu retrait;

Considérant que, par l'elîst «lu retrait, le retraçant clevient
propriétaire <1s l'immeublo retrace, à certaines oomlitions;

Considérant que dès que le retraçant à determine et «ZêsiKnv
«lans son exploit «le retrait l'immeubìe qui doit lui être attribue,
il naît des oe moment un «lroit reel sur l'immeubìe;

Considérant que l'setion intentes par Cek a lìod est ainsi une
action réelle immobilière, puisqu'elle a pour objet des immeuble»
(art. 13 àu code «le procedure civile) ;
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klonsiàersnt, àes lors, que l'action às ?sl/ «lovait ôtro intentes
su créancier, qui ost on possession àes immeubles «lont il vout
opérer lo rotrsit, ot non à koà, qui n'est plus on possession;

Oonsiilorsllt ainsi qu'il no pont àomanàsr à lìoà àe roeon-
naître le àroit que Ini, l'à, estime avoir sur les immeubles àe-

siZoes «lans son msnàat àe retrait, ot qu'à supposer que eetts action
ainsi intentée pût être accueillie, I'execution «l'un pareil iuAoment
serait impossible;

^ttouàu que Is seul «lroit qui pourrait résulter àe la promesse
kait par kloà à b'olzi, àe stipuler on laveur ào eo àoroier le
rotrsit àes immeubles qu'il avait lui-même retracés, ne saurait cou-
«tituor qu'une action on àommaAos-interêts, si k'ol?. estime avoir subi
un àommsZe par le kait personnel àe lìoà.

(àournsl àes tribunaux. 1858. p. 172 ss.)

>8, Begriff des lurps in Staatsverträgen.
Die im Jahr 1817 miteinander zu Vertheidigung ihrer Rechte

gegen die Mehrheit der Mitstände verbundenen Kantone Luzern, Uri,
Schwyz, Unterwalden, Zug, Freiburg und Wallis hatten in Folge
dieses Bundes und der daraus hervorgegangenen Berthcidigungs-
schritte Geldverwendungen gemacht, welche nach einer unter denselben

zuvor getroffenen Vereinbarung, insofern ste im gemeinschaftlichen
Interesse dem einen oder andern Kanton erwachsen, von allen sieben
Cantonen nach der eidgenössischen Gcldcoutingentsscala zu überneh men
waren. In Vollziehung dieser Uebereinkunft beschloß der Kriegsrath
dieser sieben Cantone unterin 19. October 181k, zur Deckung der gemeinsam

zu bestreitenden Auslagen, von den konkordirenden Ständen
des eidgenössischen Geldkontingents einzuziehen, im Fernern decre-
tirte er unterm 1K. Januar 1847 die Bildung einer gemeinsamen
Kriegskassa aus den Beiträgen der Stände nach Verhältniß der
eidgenössischen Geldscaia und aus andern Einnahmen. Am 2. Dec. 1817
nach gewaltsamer Sprengung dieser Verbindung beschloß die damalige
Tagsatzung: Den Sonderbnndskantonen sind alle Kosten anferlegt,
welche der Eidgenossenschaft in Folge der Nichtbeachtung der
Schlußnahmen der Tagsatzung vom 20. Juli und ll. August laufenden Jahres
durch diese Kantone erwachsen, unter Vorbehalt des Rückgriffes gegen
diejenigen^ welche ste als schuldig finden mögen. Für diese Kosten
haften sie der Eidgenossenschaft solidarisch; unter sich aber tragen sie

dieselben nach Verhältniß der eidgenössischen Geldscala. Am 13. Aug.
1852 beschloß sodann die Bundesversammlung, den gesammten Betrag,
welcher an den durch Beschluß der Tagsatzung vom 2. Dec. 1847 den
sieben Kantonen auferlegten Kosten noch nicht bezahlt gewesen sei,
nachzulassen, wesentlich unter folgenden Bedingungen:
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„Art. 2. Der Nachlaß soll den genannten Kantonen im Verhältnisse

der ihnen nach Maßgabe der Geldscala vom Jahre 18Z8

auferlegten Beiträge an der sogenannten Hauptforderung von Fr. 5,500,000
a. W. gleichmäßig zu Statten kommen, und es ist dasjenige Bctreffniß,
welches den einen Kantonen heransbezahlt werden muß, aus demjenigen
Bctreffniß zu schöpfen, das die andern noch nachzubezahlen haben."

„Art. K. Die bezeichneten Kantone leisten auf das ihnen durch
Tägsatzungsbeschluß vom 22. Januar 1818 eingeräumte Recht einer
Abrechnung unter sich Verzicht."

„Art. 7. Die Rechnung über die Sonderbunds-Kriegskosten, soweit
sie die Kantone des ehemaligen Sonderbundes betrifft, wird als
erledigt erklärt." —

Dieser Erlaß machte nun eine weitere Schlußabrechnung über
die den einzelnen sieben Ständen zugutkommenden Antheile an
diesen Nachlaß nothwendig, welcher Abrechnung aber die Stände
Lnzern, Freiburg und Zug sich gegenüber den Anträgen von Uri,
Schwyz, Obwalden und Wallis, welche sie verlangten, beharrlich

widersetzten. Endlich, vor Bundesgericht geladen, bestritten sie alle und
jede Verpflichtung aus einem Vertrag, der von der Bundesversammlung

als Verbrechen behandelt worden, namentlich aber seit dem

eingetretenen Nachlaß, der jede weitere Abrechnung als erledigt
erkläre. Das Bundesgericht (3. Juli 1858) hielt die Beklagten für
rechnungspflichtig, dem Antrag seines Referenten (Dubs) entgegen,
welcher die Klage als dem Bnndesbeschluß vom 13. Aug. 1852 zuwiderlaufend

ansah, in Betracht:
„Daß das Separatbündniß der sieben katholischen Kantone

unzweifelhaft durch die damaligen Regierungen derselben abgeschlossen

wurde, die Stände selbst nun für die Handlungen ihrer Regierungen
verantwortlich sind, unbeschadet dem schon durch die Tagsatzung den
Ständen gewahrten Nückgriffsrechte, sofern ein solches geltend gemacht
werden kann, und daß übrigens, wenn auch in Betreff der auf den

Sonderbundskantonen selbst ruhenden Haftbarkeit irgend ein rechtlicher
Zweifel walten würde, derselbe in Berücksichtigung der auf die
Proklamation der Tagsatzung vom 20. October 1817 durch das Volk der
Kantone Luzern und Freiburg gegenüber der Bundesgewalt bewiesenen

Haltung, wodurch das Vorgehen ihrer Behörden gebilligt und
unterstützt wurde, unbedingt dahin fallen müßte;

„Daß das Separatbündniß, als ein staatsrechtlicher Akt,
hervorgegangen aus der Vereinbarung und Betheiligung mehrerer durch
den Bundesvertrag von 1815 als souveräin erklärter Stände, auch

nicht in die Kathegorie eines unsittlichen oder verbrecherischen
Unternehmens fällt, und die gesetzmäßige Bundesgewalt selbst weder

vor noch nach erlangtem Siege jenes Bündniß von diesem Gesichtspunkte

aus betrachtete, indem dieselbe zuerst durch daS Mittel gütlicher
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Vorstellungen, sodann durch Waffengewalt, die nach eidgenössischem

Staatsrechte unzulässige Coalition einzelner Theile des ehemaligen
Staatenbundes zu lösen versuchte, und nachdem ihr dieses gelungen
war, gegenüber den beim bundeswidrigen Unternehmen betheiligten
Ständen lediglich civilrechtliche Maßnahmen in Anwendung brachte,
nach allen diesen Antecedentien es demnach nicht in der Befugniß
des Tribunals liegt, bei Würdigung der Streitsrage von einer
rechtlichen Anschauung auszugehen, welche mit den Verhältnissen, wie
sie sich geschichtlich gestaltet haben, in Widerspruch treten würde;

„Daß, indem somit das Separatbündniß die Antheilhaber an
demselben in Beziehung auf die von ihnen vorausgesehenen civilrechtlichen
Folgen von Anfang an in dem Maaße verpflichtete, wie es bei
erlaubten Bilateral-Verträgen überhaupt der Fall ist, noch die Frage
in Erörterung fällt, ob nachgehends sei es durch gütliche Vereinbarung

oder durch Verfügung competentcr Staatsbehörden, eine

Auflösung der bestandenen vertragrechtlichen Verhältnisse eingetreten sei;
„Daß dieBundesversammlung den sieben Ständen von der

Sonderbundskriegsschuld einen sehr ansehnlichen Nachlaß (Fr. 2,296,468. 10)

„unter Bedingungen" gestattete, die sämmtlichen streitenden
Partheien denselben annahmen, sie hiemit auch gehalten sind, die

Bedingungen unter deren Beschränkung der Nachlaß statt sand, zu
erfüllen ;

„Daß der angerufene Art. 6 des Bundesbeschlusses vom l2. August
1852 den sieben Kantonen den Verzicht auf eine gewisse Abrechnung
unter sich allerdings auferlegt, hierin aber nach dem im Artikel selbst
wie auch im ständcräthlichcn Erläuterungsberichte enthaltenen Citate
keine andere Abrechnung verstanden sein kann als diejenige, welche

durch den Tagsatzungsbeschluß vom 22. Januar 1848 insofern provocirt

werden mußte, als in Beschränkung des von der Tagsatzung unterm
2. December 1847 ausgesprochenen Grundsatzes ein jeder der sieben

Kantone, sobald er die ihm auferlegte Quota an den Kriegskosten
bezahlt oder sicher gestellt hatte, von der Participation an den weiters
crgangenen Occupationskosten befreit wurde.

(Besonders gedruckt.)

«9. Vertrag. Causa. Billetform.
Jacques Brun, landesabwesend, hatte ein von Sergeant Henry

Perrettcn an Ordre der Administration der «seither aufgelösten)
britischen Schweizerlegion am 22. Oct. 1855 ausgestelltes Billet von
Fr. 300 — als Bürge mit unterschrieben. Sein dermaliger Curator
weigerte Zahlung, weil dieses Billet keinen andern Zweck gehabt habe,
als die Werbung in einen ausländischen Militärdienst, zuwider den

Bundesgesetzen, zu begünstigen. Der Träger des Billets erklärte diesen
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Beweissatz als unerheblich, da bei einem Billet, falls als Valuta
„Rechnung" angegeben werde, also eine Schuldpflicht, der Grund der
Rechnung weiter nicht mehr in Betracht falle. Sie drangen also gegen
das Urtheil des Bezirksgerichts Vevey vom 17. Juni 1857, welches
aus diesen Beweis erkannt hatte, auf Cassation.

Der Cassationshof von Waadt (30. Juni gl. I.) trat aber der ersten
Instanz bei.

/Vrteullu g no 1s cause reelle àos actes «lu 22 octobre se trouve
non pus seulement «lans l'avanee «le 300 kr., mais essentiellement
clans la raison <le oette avance;

gus le simple lait cle l'avanee ne peut être sclmis comme
constituant la cause, puisqu'il n'est lui-même que ì'elket, le résultat à u
motif on cle la raison qui a clonnè lieu à l'avanee;

gu'il en est «le même cl u cautionnement, lequel n'est aussi que
le résultat <Ze lengaAement pris par le cl éditeur principal et n'a

pas «l'autre cause que celle qui a clètermioe l'obligation, savoir, le
motif «le l'avanee «l'argsot à Uorretten;

^ttenclu que ni le billet àe perretten ni l'engaZemont cle Lrun
ne tont ainsi eouoaitre la cause «le l'obligation prise pour avance
ou prêt «le 300 kr.;

(lue ìs billet àn 22 octobre laisse entrevoir, par ses termes,
que l'avanee cle 300 kr. aurait eu lieu pour une cause autre que celle
«l'un simple service lait à pvrrettoo;

^tteuilu clvs lors que la preuve cloinaiiilèe n'est poi nt en opposition

à la teneur «les titres; qu'ainsi les clispositions citées clans
le recours ne l'einpêvbsnt pas.

(ffournal îles tribunaux, 1857. p, 356 ss

2«. Differenzgeschäfte in Papieren.
H. L. D. und Comp. hatten seit längerer Zeit an der Börse von

Genf bedeutende Specnlationsgeschäfte gemacht, im Jahr 1857 allein
in 6 Monaten mit einem Umsatz von t5 Millionen, in 25,000 gekauften
und verkauften Acticn, nach aller Ausgleichung von Gewinn und
Verlust noch mit einer Differenz zu ihren Lasten im Betrag von
Fr. l22,000. In diesen Geschäften der genannten 6 Monate erschienen
die Börseagenten D. und R. für mehr als 3000 Actien mit Fr. 1,800,000,
zufolge 10 Abrechnungen von lg zu l4 Tagen cl7. Mai bis l3. Oct.),
in welchen eigentliche Zahlungen in Baarschaft oder baarschaftgleichem
Werth nicht Fr. l0»0 erreichen, das Uebrige aber in lauter Drei- und
Viermonatpapieren gemacht ward. Alle diese Geschäfte waren blos auf
die Differenz gerichtet; Reallieferungcn von Aktien fanden nicht statt,
sondern nur Abrechnungen nach Stichtagen.

D. u. R. wußten ganz wohl, daß H. L. D. u. Comp. keine andere
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Basis für diese Unternehmungen hatten, als ihre eigenen Papiere und
daß diese bis an sehr weniges immer unbezahlt zurückkamen, wie nun
namentlich auch drei billets à ordre (rigueur): valeur en moi même, von
íe Fr. 5»00, deren Träger L. E. D. war, vermöge Zahlung an die obge-
nannten Börsenagenten D. und R., welche sie ihm als „papiers sur
Keuève" überlassen hatten. — Bei Borweisung dieser drei Billets mit
Indossament von D. und R. (valeur repu comptant) widersprachen
die Aussteller H. L. D. und Cvmp. ihre Zahlungspflicht, indem
Weiterbegebung mit den Agenten D. und R. nicht verstanden gewesen,
sondern in der Begebung nur eine Crediteröffnung, eine Garantiezusage

gelegen sei, daß übrigens ein Differenzgeschäst der Begebung
zum Grund liege, das nach dem Gesetz nicht klagbar sei. Der Gerichts-
hof'von Genf, nach Würdigung der entwickelten Thatsachen, verfällte
die Aussteller dem Träger gegenüber, indem zwischen beiden erweislicher

Maßen keinerlei weitere Beziehung bestehe, sondern der Träger
in voller guter Treue durch seine vorgelegte Korrespondenz mitD. u.R.
sich ausgewiesen habe, und nach erhobener Regreßklage der H. L. D.
und C. gegen ihre Abnehmer D. und R. auch diese (19. Aug. 1858):

Au /onet. (tuant « la etsmaurte à stcAr lt. /(. D. (tiers porteur
«les billets), attemlu qu'il est porteur de trois billets a orcirs rê-
Kuliers (le cin</ mitts /rancs cbacuv, fournis par les sieurs v. st (sie,
à t'orckrs d'su^-msme.;, votsur en eu^-màes, avec leur enàossemeut
stipule valeur repue comptant, su prolìt de L. 0., que ce dernier
explique d'ailleurs, conkormêment à la correspondance produite qu'il
n'a poiot eu d'affaires flirectement avec les sieurs L. l.. O. et (si».,

mais que ces billets lui out êtê cèdes comme papier sur tlenève par
les sieurs 0. et k. (.es ag«nts de cbanKe, auxquels il eu avait kourni
réellement la valeur; attendu que cette explication, conforme aux
titres produits n'est pas contestes; qu'ainsi le sieur D. v. doit
être repute porteur às koune toi et sa àemsncke gustiflee contre les
sieur» L. I). et (sie.

guaut à la àemanàe àes sieurs d. I>. et Oie., contre les
sieurs O. et k.: Attendu. en lait, qu'il est établi soit par la corre-
sponàance, soit par la reconnaissance àes sieurs v. et k. eux-
mêmes, que les trois billets sus-mentionoês leur ont êts remis avec
l'snàossemeut en blanc par les sieurs II. I,. O. et Oie à valoir sur
les àissêrences à eux àues par ces àernisrs par suite à'opsrations
sur fonds publics; —

Attendu que la loi n'accorde aucune action pour de semblables
paris (Code civil, art. 19K5, Code pénal, art. 421 et 422); ') attendu

>) Wer die Zeitungen liest, weiß, daß dieß dieselben K§. 421 und 422
sind, von welchen in nìotivirter Tagesordnung der große Rath von Genf mit
Beseitigung des aus Durchführung derselben dringenden Antrags von Herrn
Th. von Saussure erklärte: sie bestehen in Genf nicht mehr in Gesetzeskraft.
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que ces dispositions, absolues et d'ordro publie, rendant illicite I«

mandat «le goner comme legen lui-même; qu'en conséquence, I'nKknt
«le clianZe qui s'est lait l'intermôdiaire «le spéculations illicites ne

peut prêtenilro à Is protection «le la loi, pour rôelsmvr ce qu'il
soutient lui être «là en suite rie ces speculations;

sttvnilu, d'autre part, que les billets souscrits par II l. O. s v.
et II. ne constituent pas un paiement ainsi que l'vxiAv ôvidem-
mevt l'art, 1967 du Lode civil, invoque par eux, mais uns simple
promesse «le pN)'er ; que les «lits billets, a^aut une cause illicite, ôtaient
nuls «lès leur orizine, et que les sieurs D. st k. n'ont pu transmettre
à L. O. îles «lroits qu'ils n avaient pas eux-mêmes; attonilu que
nul ne peut luire indirectement es que la loi interdit de lsire
directement; que le système adopte par les sieurs O. et k. sursit
pour résultat nécessaire, s'il ôtait admis, d'anéantir l'art. 1965, qu'en
consôquvnes il n')' a pas lieu de s'gr arrêter; que si 1s sieur
I.. I! O. obtient g'uAgment contre les sieurs l). et 0>o comme por-
teurs de bonne loi et par suite de la lnrms dos titres, les sieurs
I). et II. doivent relover les sieurs II. b,. D. et O« de ladite con-
damnation.

(tîa/ette du tribunaux Laisses. 1859. p. 91 ss.)

2l. Vertrag. Rechtsfolgen des Verbots.
Am IS. Zum 1893 verfügte der Kleine Rath von Basel : „daß

bis auf weitere gesetzliche Verfügung Niemand, der nicht Kantons-
bürger sei, weder zu Stadt noch zu Land über liegende Güter und
Häufer Käufe schließen soll, er habe denn zuvor nach den alten
ehemaligen Gesetze» die Bewilligung bon E. E. Kleinen Rath
erhalten, widrigenfalls dergleichen Käufe als ungültig würden
angesehen und Käufer und Verkäufer zur Verantwortung und Strafe
gezogen werden." Die «geltende) Gerichtsordnung von 1719 (H. 379)
sagt blos i „Wir setzen, ordnen und wollen auch, daß keinem, der nicht
unser Bürger ist, was Würden, Stand und Wesens der wäre, einig
iigend Gut in unserer allhieffgcn Stadt oder dero Bahn weder
verkaufst, vertauscht noch in andere Weg ohne unsere (damals des großen
Raths) Erlaubniß eigenthümlich übergeben werden soll bei
Straff."

Durch freiwillige Versteigerung übertrugen Beblers Erben die
Liegenschaft Ro. 601 dem Bauführer Eberlc, einem Württemberg«»', ohne
daß dieser die Bewilligung des Kl. Rathes zuvor erhalten hatte und
als die Verkäufer nachträglich von ihm verlangten, er solle die

Bewilligung begehreu und den Kauf halten, dieser aber obige
Bestimmungen vorwendend, die Gültigkeit des Kaufs bestritt und die
Haltung weigerte, begehrten sie Vcrfällung des Käufers zu Haltung des

Zeitschrift f. schweiz, Siecht VIII. I. (3) Z
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Vertrages und zu Ersatz des Schadens, der bei Wiederversteigerung
stch ergeben könne.

Beide Instanzen anerkannten auch die Zulässigkeit des eventuellen
Begehrens, die erste Instanz (13. Febr. 1859), „da auch bei der strengsten

Auslegung des Décréts vom 15. Juni 1803 Käufe von
Liegenschaften durch Fremde nur in dem Sinne als ungültig zu betrachten
stnd, daß sie öffentliche Wirksamkeit gegenüber Dritten nicht erlangen
können vor obrigkeitlicher Bewilligung, nicht aber in dem Sinne,
daß solche Kaufabreden zwischen den Partheien ebenfalls kein Recht
erzeugen."

(Directe Mittheilung.)

ss. Vertrag. Termin oder Bedingung?
Pittet Bvrelund C>° schlössen mit der Westbahn am 25. Mai 1857

einen Vertrag zu Lieferung von 400 bis 450 Tannenstämmcn ab,
folgendermaßen bestimmt:

1. lies 400 à 450 moules seront rendus pour le 30guin proclisin
sur l'omplacement äs Is Kare à Lex;

2. I.e bois sera empile et ommouls, etc.;
3. I.e bois sers paxô à rsisou do,.... au comptant, etc.
Am ersten August jenes Jahres waren 337 Stämme geliefert, die

am 9. Juli einer Expertise unterworfen und nachher waren angenommen

worden. Im gleichen Monat war auf das Holz der Verkäufer
von der Gemeine St. Maurice Beschlag gelegt worden. Weitere
Lieferungen fanden vorläufig nicht statt und wurden auch von der Westbahn

nicht verlangt; erst im Februar 1858 legten die Verkäufer
weiteres Holz zu Verfügung der Käufer auf den Lagerplatz zu Ber ab.

Die Käufer weigerten aber Annahme wegen verspäteter Lieferung, die

Verkäufer drangen auf Abnahme resp. Schadenersatz.
Beide Instanzen fanden die Westbahn im Rechte, das Cassations-

gericht (8. Sept. 1858) in folgender Auseinandersetzung:
Lousidêrant que cette eonveutioo constitué un enASKsmont

bilateral par leguol l'une fies parties s'en^aZe à kournir des bois
«lans un délai détermine, et l'autre à paz-or le prix rsAlv par la
convention;

llonsidêrsnt gu'il est reconnu gus les demandeurs pittet et
t)lo n'ont kourni des bois, admis par la Oompa^iiie comme
rendus on Aaro dans le temps fixe, gus pour la gusutitê de 33?

moules;
ftn'il est reconnu aussi gus l'oxpertiss des bois livres gui a ou

lieu eu guillet n'a pas ètê une cause du retard de pittet et O«
à kournir le solde de leur enAa^emeot;

Considérant gu'il results des expressions de la convention
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susmevtionvse que les parties out enteiulu ksire àu terms ilgns le-
qvel la fourniture àevait être laite use àss eouàitions lie leur vu-
KsZemeut;

fîousiàsrsut que àsos tout eootrat s^nallsAmatique la conài-
tiov résolutoire est toujours sous-eoteuàuo pour le oss vu l'une
àss parties ne satisfera pas à sou enASAsment (art. 881 àu colle
oivil) ;

Oousiàvrsut que kittet et t>e u'ont pas satisfait s leur en-
xsgemeut eu oe qui concerue l'èpoqus à laquelle la livrsisou «lovait
être termines;

j^ue, àss lors, le àroit cks la VompsZnie àe lduest s àemsnàer
Is résolution àe la convention a pris naissance;

gue si cotte Compagnie n'a pas ouvert elle-même uns action
pour àemsnàer cette resolution, elle n'en a pas moins pu opposer
valablement le moxen tiré àe la résolution à l'aetion en exécution
que la partis kittet et 0>« s formée contre elle.

(àournsl àes tribunaux. 1853. p. 542 ss>)

SZ. Vertrag. Tcrminversäunmiß. Conventionalstrase.
Schellenberg hatte mit Langmeier einen Accord über Lieferung

von 1606 Stück Eisenbahnschwellen geschlossen mit der Bestimmung:
„Sollte der Lieferant die für die Ablieferung bedungenen Termine
nicht einhalten, so steht dem Schellenberg, resp, der BaUverwal-
tung das Recht zu, das Fehlende auf seine Kosten um jeden Preis
von Andern beizuschaffen oder den Lieferanten mit einer Conventionalstrase

von 5 Proz. des Geldbetrages der rückständigen Schwellenzahl
für jede Woche Verspätung zu belegen." In der That erfolgte die
rechtzeitige Lieferung nur mit Beziehung auf 648 Stück; die übrigen
wurden statt Ende September und Ende October l855 erst im November

1855 und im Januar 1856 abgeliefert, und der Abnehmer für
Vollbezahlung der Lieferung angesprochen, welchem Anspruch gegenüber

aber der Accordunternehmer die Conventionalstrase zur Compensation

bringen will. Der Lieferant führt dagegen an, die angeführte
Vertragsbestimmung sei offenbar hergenommen aus dem Vertrage
zwischen dem Beklagten und der Glattthalbahndirection nnd habe
bloß den Zweck, dem Beklagten, wenn er eine Conventionalstrase an
die Direction bezahlen müsse, den Regreß auf den Kläger zu sichern;
nun habe aber die Direction dem Beklagten keinen Abzug gemacht,
da die Erdarbeiten an der Eisenbahn sich verzögert haben und daher
die Schwellen rechtzeitig angekommen seien.

Beide Instanzen anerkannten die Zulässigkeit der Conventionalstrase

dennoch, jedoch nur beschränkt, die zweite <12. Sept. 1857) in
Betracht:
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l) daß nun zwar allerdings die Fassung des Art. 7 in dem Vertrage
dem dießfalls von den Eisenbahndirectionen hinsichtlich der
Konventionalstrafen aufgestellten Formular entnommen zu sein scheint,
daraus aber noch nicht folgt, daß, wie der Kläger behauptet, eine

Konventionalstrafe vom Unteraecordanten nur dann gefordert
werden dürfe, wenn der Obcraccordant selbst eine solche wegen
verspäteter Lieferung an die Eisenbahndirection habe bezahlen
müssen, hier um so weniger, als in dem erwähnten Artikel
ausdrücklich die Worte „steht dem Schellenberg zu" aufgenommen
sind und sich sehr wohl annehmen läßt, daß der Beklagte durch
die Verspätung der Lieferungen des Klägers, um nicht selbst

gegenüber der Eisenbahndirection in Strafe zu verfallen oder

wenigstens sich nicht fortwährenden Mahnungen auszusetzen,

gezwungen gewesen ist, anderswoher Schwellen zu beziehen und
ihm dadurch Mehrkosten erwachsen sind; —

H daß daher der Beklagte, auch wenn er selbst keine Konventional¬
strafe bezahlt hat, als berechtigt erscheint, eine solche vom Kläger
zu fordern, um so mehr, als solche gerade zu dem Zwecke
festgesetzt werden, um desto sicherer auf rechtzeitige Erfüllung zählen

-f zu können und bei Verspätung nicht erst einen Schaden nach¬

weisen zu müssen, aus welchem Grunde auch das heute wiederholte

Beweisanerbieten des Klägers, daß dem Beklagten durch
die verspätete Lieferung ein Schaden nicht entstanden sei, nicht
berücksichtigt zu werden braucht; —

3> daß dagegen eine Reduction des geforderten Betrages gemäß §. 970
des privatrechtlichen Gesetzbuches sich rechtfertigt, schon deßhalb,
weil vertragsgemäß nur 4000 Stück Schwellen geliefert werden
mußten, die Lieferung von 648 aber rechtzeitig erfolgte, mithin
bloß mit Bezug auf 352, und nicht auf 374, wie es vom
Beklagten geschehen, die Konventionalstrafe gefordert werden darf,
sodann aber auch aus dem Grunde, weil, abgesehen davon, daß
die Forderung von 5 Proc. des bedungenen Preises für die

rückständigen Schwellen für die Woche Verspätung mit Bezug auf
die hier in Betracht fallende längere Zeit an und für sich als zu

hoch erscheint, der Beklagte keinen bestimmten Betrag, um welchen

er die Schwellen anderswoher theurer bezogen, oder wann und
wie oft er die Erpressen der Eisenbahndirection, welche ihm die

dießfälligen Mahnungen überbrachten, entschädigen mußte,
angegeben hat, vielmehr zugeben mußte, daß er nach seinem mit der
Eisenbahndirection abgeschlossenen Vertrag einer weit größern
als der von dem Kläger ihm gelieferten Anzahl Schwellen
bedurft, und sämmtliche von Ersterem, auch die verspätet gelieferten,

freilich zu andern Strecken der Bahn, verwendet habe.
(Schauberg, Zeitschrift V. S. 85 f..>
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SS Vertrag. Terminveftimmlmg. Telegraph.
Am 28. April 1850 gab Hardmeycr auf dem Telcgraphenbureau

Zürich um I Uhr Nachmittags folgende Depesche ans:
„Wesscl, Genf. — Ich offerier Ihnen 25 Rordostbahnactien zu 430.,

fügen Sie dazu die Platzspesen. Engagement 4 Stunden. Den
Betrag rcmittiren Sie auf Paris.

(8ÎK.) Hardmcycr." —
Ankunft in Genf 2,15. Abgabe an Wesscl 2,45.
Antwort: „Hardmcycr, Zürich. — Senden Sie uns die 25

Rordostbahnactien zu 430. ohne Spesen. Wir übersenden Ihnen kurz
Pariser-Papier. (LiZ.) Messet". —

Aufgabe in Genf 3,25. Absenkung von Genf 0,20.

In Bestätigung dieser Depesche sandte Wesscl ebenfalls noch am
28. April an den Beklagten folgenden Brief:

„ Wir haben Ihre Depesche von heute erhalten, womit Sie
uns offeriern: 25 Rordostbahnactien à 4S0. spesenfrei, die wir Sie
mittelst Telegraph ersucht haben, uns zu diesem Preis zu senden.

„Hier folgt die Note:
„25 Actien à 430 12,250 Frk. -
„in Ihr Haben, Werth heute.
„Hicmit erhalten Sie nach Wunsch 7500 Fr. auf Paris, in Ihr

Soll heute. Morgen übermachen wir Ihnen den Saldo Ihres
Verkaufs, da wir gerade kein weiteres Pariscrpapier im Portefeuille
besitzen." —

Replik für Hardmcycr:
„Messet, Genf. — Die 25 Actien sind hier um 5 Uhr Abends

verkauft worden. Ihre Depesche ist um 7 Uhr angelangt. Ich werde
andere suchen.

Hardmcycr." —
Aufgabe in Zürich 7,10.

In Bestätigung dieser Depesche übergab Hardmcycr seinerseits
ebenfalls noch am 28. April der Briefpost folgende Zuschrift an die
Kläger:

„Sie hatten, in Antwort auf Ihre telegraphische Depesche, Unrecht,
von meinem Anerbieten keinen Gebrauch gemacht zu haben, denn die
25 Actien, welche ich Ihnen bis 4 Uhr aufbehalten, find nachher zu
430 genommen worden. Für meine zwei Depeschen wollen Sie mich
mit 2 Fr. erkennen. Wenn Sie verlangen, daß ich auf Ihre Fragen
weiter antworten soll, so müssen Sie zuvörderst die telegraphischen
Kosten bezahlen oder Ihre Antwort frankiren"; —

Nach Empfang der letzterwähnten telegraphischen Depesche schrieben
die Kläger am 23. April dem Beklagten folgendermaßen:

„Auf Dieses antworten wir, daß Ihre Depesche uns um Uhr
zugekommen ist, und daß wir sogleich darauf geantwortet haben, und



38 Terminbestimmung. Telegraph. Obligationenrecht. 1

zwar so, daß unsere Antwort um 3 Uhr im Tclegraphenbureau
abgegeben war; wenn sie Ihnen erst um 7 Uhr zugekommen, so geschah
es wegen beständiger Thätigkeit der Linie, so daß wir die Folgen
deren Verspätung nicht tragen können und wir Sie ersuchen müssen,
uns die Aetien schnellst zu übersenden, da unsere Käufer sie

erwarten;" —
Ebenfalls am 23. April schrieb Hardmeycr seinerseits Wessel

folgenden weitern Brief:
„Wie ich Ihnen durch meine telegraphische Depesche von gestern

Abend angezeigt, kann ich Ihnen beweisen, daß ich gestern von l Uhr
bis 4 Uhr die 25 Actien zu 430 zu Ihrer Disposition gehalten, daß

ich solche um 6 Uhr zu 430 verkauft, und Ihre Depesche um 0 Uhr
50 Minuten empfangen habe. Dessen ungeachtet suchte ich für Sie
andere Actien zu bekommen, und zwar auf meine Unkosten, habe jedoch
keine mehr gefunden. Können Sie sagen, daß Sie an meiner Stelle
nicht auf gleiche Weise gehandelt haben würden? Nehmen Sie Ihre
Rimessen zurück und genehmigen Sie u. s. w."; —

Als am 30. April die Zuschrift Wessels vom 28. gl. M. nebst
den Rimessen auf Paris in den Besitz des Hardmeycr gelangten,
versandte dieser an Wessel folgende weitere telegraphische Depesche:

„Wessel, Genf. — Das Engagement ist um 4 Uhr abgelaufen,
demnach nicht verpflichtet, die 25 Actien abzuliefern. Paris zurückgesandt.

Uebrigens Neigung zum Fallen der Actien.
(SiA.) Hardmeyer;"

und gleichzeitig ging mittelst der Briefpost folgende Zuschrift an
Wessel ab:

„Der Brief, welchen Sie mir unterm 28. April adressirten,
enthielt 7500 Fr. in drei Effecten auf Paris, was ich Ihnen zu meiner
Entlastung wiederum zurückschicke, da ich keineswegs disponirt bin,
Ihnen die 25 Actien auszuliefern. Fataler Weise für Sie ist Ihre
Depesche erst um 7 Uhr Abends iu hier angelangt, also 3 Stunden
später als mein Engagement.

„Ich denke, Sie sind zu sehr Kaufmann, um eine Lieferung der
Actien zu erzwingen, denn es ist außer Zweifel, daß ich vollständig
befugt bin, Ihnen nicht zu liefern, was ich an Andere verkauft habe,
nachdem die Frist für mein Engagement abgelaufen war.

„Alle Autoritäten stehen auf meiner Seite und keine auf der

Ihrigen. Jedermann sagt, daß Sie sich durch eine zweite Depesche
darüber hätten Gewißheit verschaffen sollen, daß Ihre erste zur Zeit
in hier angekommen sei, oder dann meinen Bericht abwarten und sich

nicht zu viel verlassen auf den Telegraphendrath oder auf die Schnelligkeit

der Telegraphisten.
„Nordest ist hier zu 500 Fr. offerirt." —
Die weitere Korrespondenz und Erörterung führte zu keiner Aus-
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gleichung, Wcsscl belangte Hardmeyer zu Vergütung von Fr. 50 —
auf eine Actie, folglich Fr. 1250, und belegte diese Forderung mit
Genfer Kurszetteln. Beide Znstanzen wiesen aber die Klage ab, die
erste Znstanz (5. Nov. 1856) in Erwägung:

1) daß für die Darstellungsweise der Kläger, wonach die in der

telegraphischen Depesche des Hardmeyer vom 28. April der
Verkaufsofferte beigefügte vierstündige Fristansetzung mit der
Absicht in die Depesche aufgenommen worden sein soll, dem Wessel

einen angemessenen Zeitraum zur Prüfung der gemachten Offerte
und zur Abgabe ihrer Erklärung zu gewähren, in der Depesche
keinerlei Anhaltspuncte, vielmehr der Beweis für das Gegentheil
sich finden läßt, indem der Ausdruck „Engagement 4 Stunden"
darauf hinweist, daß diese vierstündige Frist die Dauer der von
Hardmcicr übernommenen Verpflichtung bestimmen sollte,
also nicht mit Rücksicht au/ Wessel, sondern mit Rücksicht auf
Hardmeyer ausbeduugen wurde; —

2) daß als Grund, weßhalb Hardmeier seiner Verpflichtung eine

solche Fristbcstimmung beifügte, sich lediglich die Absicht denken

läßt, durch die ungewisse Aussicht auf Annahme der dem Wessel

gemachten Offerte nur während eines beschränkten Zeitraums
in der Dispositionsbefugniß über die zum Verkaufe angetragenen
Actien beschränkt, sodann aber neuerdings im Stande zu sein,
die für einen Verkauf sich anderweitig bietenden günstigen
Chancen benutzen zu können, und daß mit Nothwendigkeit hieraus
folgt, daß Hardmeyer bei Abfassung der fraglichen Depesche einen
festen Anfangspunct der vierstündigen Frist vor Augen hatte,
von welchem Puncte aus er den Ablauf der ausbedungenen Frist
jeden Augenblick ermitteln konnte; —

3) daß als solcher Anfangspunkt der Moment der Aufgabe der
telegraphischen Depesche auf dem hiesigen Telegraphenbureau,
also 1 Uhr Nachmittags, angenommen werden muß, da dieser
Moment allein zur Kenntniß beider Parteien gelangte, während
der Moment der Niederschreibung der Depesche den Wesseln, der
Moment der Versendung der Depesche nach Genf aber, so wie
derjenige ihrer Ablieferung an Wessel dem Hardmeyer unbekannt
blieb; —

4) daß Wessel gegen diese Auffassung sich nicht auf eine dem Hard¬
meyer zur Last fallende Verletzung der kaufmännischen Treue
und des kaufmännischen guten Glaubens berufen können, da die

Kläger dem Wortlaute der Depesche die wahre Bedeutung
derselben entnehmen konnten, irgend welche erhebliche Momente
dafür aber, daß Hardmeyer die Wessel über diese Bedeutung
irre zu führen gesucht und sie dadurch zu ihrem Handeln veranlaßt

habe, in keiner Weise beigebracht worden sind; —
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5) daß, wenn ferner Wcsscl die im Vorstehenden angenommene
Auffassung deßhalb als eine lächerliche bezeichnen wollen, weil sie

erst mit der Ankunft der fraglichen Dcpcfche an ihre Adresse

überhaupt Kenntniß von deren Existenz erhalten haben, dieser
Umstand als ein durchaus unerheblicher sich darstellt, weil sie der
Depesche sofort den Zeitpunkt ihrer Aufgabe in Zürich, mithin
den Anfang der von Hardmeyer ausbedungencn Frist zu
entnehmen im Falle waren, und da, gesetzt, es wäre die Depesche

erst nach Ablauf dieser Frist in ihren Besitz gelangt, die einfache
Folge davon die gewesen, daß eine für Hardmeyer rechts-
vcrbindliche Offerte überall nicht in ihren Besitz gelaugt
wäre; —

6) daß nach dem Gesagten die von Hardmeyer angesetzte vierstündige
Frist mit 5 Uhr Nachmittags zu Ende lief, mithin bevor die

Annahmcerklärung der Wessel nach Zürich tclegraphirt wurde,
dagegen erst, nachdem diese Erklärung auf dem Tclcgraphcn-
bureau Genf aufgegeben worden war, weßhalb sich weiter fragt,
ob für die Prüfung der Frage des Ablaufes jener Frist die

Aufgabe der Anuahmeerkläruug «uf dem Telcgraxhcnburcau
Genf oder deren Ankunft in Zürich oder vollends erst deren

Ankunft an ihre Adresse als der entscheidende Moment anzusehen

sei; —
7) daß schon aus dem oben ermittelten Zwecke der Fristbestimmung

folgt, daß dieser Moment frühestens in der Ankunft der Depesche

der Wcsscl im Bureau Hardmeyers gefunden werden kann, da

nur im Falle dieser Annahme für den Beklagten die Möglichkeit

vorlag, mit dem Augenblick des Ablaufes der vierstündigen
Frist sich über die Annahme oder Nichtannahme seiner Offerte
durch Wessel zu vergewissern und im Falle der Nichtannahme
die allfällig sich bietenden Gelegenheiten zu weitem Speculationcn
mit den betreffenden Actien zu benutzen; daß übrigens hiezu

kommt, daß nach §. lwk des CGB. die rechtliche Wirkung der

schriftlichen Acceptation einer Verkaufsofferte erst mit der

Ankunft des betreffenden Briefes an seine Adresse eintritt, welche

Gesetzesbestimmung unbedenklich ihre analoge Anwendung auf
den Fall einer telegraphischen Korrespondenz findet; —

8) daß Wessel sich zwar zur Unterstützung ihrer Ansicht auf ein

von der Handelskammer einzuziehendes Parere berufen; baß

jedoch im vorliegenden Falle keine genügende Veranlassung zur
Einholung eines solchen ParereS vorliegt, da schon wegen der

noch kurzen Existenz des Communicationsmittels der clectrischcn
Telegraphen an das Vorhandensein eines für den vorliegenden
Fall maßgebenden Gewohnheitsrechtes sich nicht denken läßt,
und da der Wortlaut der in Frage stehenden Depesche und die
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sonstigen thatsächlichen Verhältnisse des Falles der Art sind, daß
das Gericht zur Ansfällnng eines solchen Urtheils über den im
Streite liegenden Pnnct auch ohne Zuziehung oon Fachmännern
vollkommen befähigt istg - -

Die zweite Znstanz <24. Dec. 18ZK) mit folgendem Zusätze:
Daß, wenn flch Messet mit Bezugnahme ans ein zu den Acten ge¬

brachtes Gutachten der Handelskammer von Frankfurt heute
namentlich daraus berufen, daß, da sie jedenfalls rechtzeitig ihre
das Anerbieten annehmende Gegenerklärung dem Tclegraphen-
burcau in Genf aufgegeben haben und nur die zufällige
Verzögerung in Spedition der Depesche Grund ihrer verspäteten
Ankunft sei, Hardmcycr, der den Telegraphen selbst als Verkehrsmittel

ausgewählt und vorgeschrieben habe, die Folgen dieses

Zufalls tragen müsse und auf die Verzögerung sich nicht berufen
dürfe, hiegegcn mit Grund einzuwenden ist, daß nach der
ausdrücklichen Bestimmung des §. 908 des privatrcchtlichen Gesetzbuches

selbst da, wo für das zunächst verbindliche Anerbieten eine

Zollgrenze nicht ausdrücklich festgesetzt worden ist, eine Verspätung

der Mittheilung der Annahmeerklärnng auch aus zufälligen
Ursachen zur Zurückweisung derselben berechtigt, diese Folge
aber um so eher da anzunehmen ist, wo, wie in dem vorliegenden

Falle, der Anerbietcr für die Wirksamkeit seines Anerbietens

ausdrücklich die Zcitgrcnze bestimmt und damit die
Uebernahme der Folgen einer Zögerung über diese Grenze hinaus von
sich abgelehnt hat, wozu, da die Bedingungen des Anerbietens
ja ganz in seiner Willkühr standen, er vollkommen befugt war.

(Schauberg Zeitschrift IV, S. 8t f.)

24. Schuldschein oder Rechnung?
Johannes Keller, Altfriedcnsrichter in Erlen (Thurgau), stellte unterm

3. März 1853 dem Johann Hag einen Schein aus, dahingehend, daß „das
Capital herkommend laut AuSlösungsocrlrag vom 28. April 1849 zwischen

Vater und Geschwistern Hag, von der vestorbcnen Schwester Maria
Zosepha Hag im Betrag von Fr. 1000 (für welches Capital — der

Johann Hag — für Drcivierthcile geschätzt worden sei) im Betrag
genannter Drcivicrtheile noch bei ihm ausstehe und nach Einzug der

Güterkaufstermine bei ihm zu erheben" sei.

Der Vater Johann Hag hatte nämlich seinen zwei Söhnen Johann
und Joseph Anton sein Vermögen mit Act (Auslösungsvcrtragp vom
28. April 1819 abgetreten und diese zwei Söhne hatten übernommen,
den 4 Schwestern mit dem Todestag des VaterS je Fr. 1000 zu

bezahlen. Aber noch bei Lebzeiten des Vaters veräußerte Johann Hag,
der eine Schuldner, von Crcditvrcn gedrängt, an freiwilliger Steigerung
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Realitäten, und Johann Keller, der Steigernngsbeamte, übernahm zu
Sicherung der Creditoren, selbst die Kaufgelder einzuziehen und an sie,

die Creditoren, nach Eingang auszuzahlen. Unter diesen Creditoren
waren nun auch die Schwestern Hag. Von diesen starb die eine,
Marie Joseph», ebenfalls noch beim Leben des Vaters und vererbte
nach Thurgauischem Erbrecht von ihrem Vermögen (Fr. 2099. 06) auf
den Vater auf ihre Geschwister 5(j. In den Activen dieses

Vermögens war nun auch der Eventualanspruch auf den Bruder Johann
vder vielmehr an dessen Delegirtcn Johann Keller, den Steigcrungs-
einzüger. Und unter den Erben der Marie Joseph» war ihr früherer
Schuldner, Johann Hag, der nun in einen Theil des Anspruchs seiner
Schwester eintrat und bei diesem Anlaß von dem Steigerungseinzüger
Keller eine Erklärung verlangte über seine Verwaltung, welche
Erklärung dieser, wie Eingangs erwähnt, ausstellte. Diese Erklärung
bezeichnete den Antheil des Johann Hag (/z des Geschwisterantheils
mil Fr. Zt0. 36) nicht genauer, sondern nur den Gesammtanspruch der

verstorbenen Schwester mit Fr. l000.
Johann Hag, einmal im Besitz dieser Erklärung des Steigerungsbeamten,

bediente sich aber derselben als seines Schuldscheins und
ccdirte ihn an Anton Hilber von Bubenthal gegen den Betrag der

darin als Schwesteranspruch erwähnten Fr. t000 mit folgendem Actenstück:

Der Unterzeichnete bescheint hiemit, daß er sein Guthaben bei

Hr. Kantonsrath Keller — herrührend von M. Joseph» Hag, im
Betrag von fl. 780 gleich Fr. l596. 99, an Hrn Anton Hilber in Bubenthal

käuflich abgeiretcn und dafür bezahlt worden sei. :c.
Bald darauf gerieth der Cedent in Concurs und nachdem der

Cesstonar feine Rechte gegen ihn, natürlich ohne weiteres Realergebniß,
gewahrt, gelangte er an den Aussteller der Erklärung, Johann Keller,
um Zahlung der Fr. t000, und zwar l) in Folge der Cession von
Johann Hag und 2) eventuell in Folge böslicher- oder sorgloser-
wcise verursachten Schadens.

Die beiden angegangenen Instanzen (das Obergericht von Thur
gau am 3. Febr. 1859) fanden aber in der Erklärung des Steigerungs-
beamben Johann Keller keinerlei Schuldschein, indem darin — „nicht
zugleich erklärt wird, daß gegen Vorweisung dieses Scheines dem

jeweiligen Besitzer desselben (und ohne denselben auch nicht dem
Eigenthümer und Cedenten) der betreffende Betrag aushingegeben werde,
in welchem Fall allerdings der Schein die Bedeutung eines
Werthpapieres für den Inhaber erhalten hätte und übertragbar gewesen

wäre, so daß dem Kläger höchstens nur die Berechtigung zustehen
konnte, selbstständig aus der Cession, welche die Erbquote an ihn
abtrat, sein Forderungsrecht geltend zu machen."

Aber auch kein Forderungsrecht auf Schadenersatz, da „abgesehen
von der Frage, ob eine solche überhaupt zulässig sei, wo ein Schaden
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nicht an einer Person oder deren Sachen, sondern indirect an deren
Vermögen zugefügt wurde, 1) zu do loser Absicht vorausgesetzt
werden müßte, daß Keller in betrügerischem Einverständnis« mit dem
Cedenten Hag die Urkunde zu dem Zweck ausgestellt habe, daß dieser
sie als Creditpapier benützen, damit eine Geldaufnahme gegen Hinterlage

bewirken könne und daß die Urkunde ein taugliches täuschende«

Mittel zu diesem Zweck bilde — daß auch vernünftigerweise nicht
vermuthet werden konnte, daß der Cedent in unredlicher Absicht von
dieser Urkunde Mißbrauch machen werde — und Jemanden finden
könne, der sie als Wertpapiere betrachte und darauf hin credktire —
2) ein fahrlässiges, eine Ersatzpflicht begründendes Verfahren aber
ebenfalls nicht vorliegt, da auch hier nach dem vom Kläger selbst
angerufenen §. 18Z7 des Zürcherischen Privatrechts ein widerrechtliches
Zufügen eines Schadens vorausgesetzt werden müßte, was darum
nicht angenommen werden kann, weil die Errichtung der Urkunde
jedenfalls gegenüber dem I. Hag eine erlaubte Handlung war und
zu der behaupteten Beschädigung nach ihrem Charakter in keiner
nothwendigen oder auch nur sehr engen Beziehung stand, an sich dafür
gegenüber auch nur einigermaßen vorsichtigen Personen als untaugliches

Mittel erscheint und da vielmehr auf Seite des Klägers zum
mindesten weit größere Fahrlässigkeit angenommen werden muß. —

(Directe Mittheilung.)

ss. Vertrag. Aufhevungsgrund.
Frau S. hatte mit Schauspiel-Director Neukirch in Basel und

dem technischen Director Schröder am 15. Mai 1858 einen Vertrag
eingegangen, durch den sie als erste dramatische Sängerin am Theater
engagirt wurde. Dieser Vertrag gibt in Art. 4 dem Director das

Recht, den Engagirten sofort zu entlassen, unter Anderem, wenn dieser

nicht mehr im Stande sei, den Accord zu erfüllen, und nach Art. 8
kann der Director in allen Fällen auf 4 Wochen kündigen. Hinsichtlich

der Klägerin hatte der Director durch besondern Vertrag allein
dieses (beschränktere)Recht vierwöchentlicherKündigungsich vorbehalten
und auch dieses auf die in §. 4 allein vorbehaltencn Fälle bezogen.
Diese Befngniß nahm nun der Director auch wirklich in Anspruch,
als er mit Kündigung vom 14. Dec. gl. I. die Klägerin entließ.
Fran S. bestritt dem Director dieses Recht und forderte, als er darauf
beharrte, Erfüllung des Vertrags mit voller Bezahlung der Gage bis
zu Schluß der Saison und Ersatz für den entzogenen Gewinu an der ihr
zukommenden Benefizvorstellung. Der Director legte einen Schein des

Kapellmeisters vor, zufolge dessen der Contrahentin die erforderlichen
Stimmmittel nicht weiter zu Gebote stehen und sie das Mißfallen des

PublicumS deßhalb auf sich gezogen habe.
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Beide Znstanzen fanden aber, die erste in ihrem Spruch vom
25. Febr. 1859, daß bei einem Vertrag zum Zweck von individuellen
Leistungen die Kenntniß der Fähigkeit des Leistungspflichtigen bei

seinem Contrahcntcn überhaupt vorausgesetzt werden müsse, und wenn
auch bei Möglichkeit von unvorausgesehencn Einwirkungen um dieser

Möglichkeit willen die Bestimmungen des Vertrags nicht als unbedingt
bindend betrachtet werden dürfen, alsdann, wenn eine Abweichung
vom Vertrag stattfinden soll, diese Einwirkung und ihre Folge
nachgewiesen werden müsse, was im vorliegenden Fall nicht geschehen sei.

«Directe Mittheilung.)

Sk. Unrichtige Zahlung?
Adolf Müller hatte bei dem Hause Bonzon und Sohn in Vivis

«Waadt) im Conto-Current Fr. 35t>3 t5, val. 31. Dec. 1854. Er siedelte
aber nach Ncw-Pork über, und ehe er Vivis verließ, verzeichnete er
noch dem Depositar seine Unterschrift. Am 25. Januar 1855 schrieb
er an das Waadtländerhaus, es möge zwei Monate nach Ankunft seines

Ersuchens ihm die Summe in einem Wechseibillet aus ein gutes New-
Uorkerhaus zugehen lassen und zwar unter Adresse Adolf Müller,
Rivingtonstreet, 22t. Der Brief kam am 28. Februar in die Hände
von Bonzon und Sohn, und am 3». April sandten auch wirklich
dieselben unter vorgeschriebener Adresse Müllers einen Wechsel von
K90 Dollars 48 Cent., begeben von Felir Marcel in Lausanne auf das

Haus de Rham und Moore zu Ncw-Pvrk, versehen mit ihrem
Endossement Bonzon und Sohn, zahlbar 27. Juni nächstkünftig. Aber
am t. August empfingen sie vom Adressaten von New-Uork die Frage,
abgegangen (Esser Street 15, am 29. Juni gl. I.), wie es komme, daß
die Summe nicht in seinen Händen sei, worauf mit Wendung der
Post Bonzon und Sohn ihm Sccunda sandten. De Rham und Moore
ließen aber dieselbe protestiren (1. Sept.) unter Vorweisung des Acquits,
unterzeichnet (27. Mai): Adolf Müller. ES ergab sich, daß am
genannten 27. Mai der Conto-Currentcreditor den in der Adresse
aufgegebenen Ort noch bewohnte, mit ihm gleichzeitig aber noch ein
Individuum gleiches Namens und Vornamens, und daß dieser den Wechsel

vorwies (zugleich mit seinem Paß, der seinen Namen trug) und
daraufhin das Geld in Empfang nahm, aber später verschwand.
De Rham und Moore sagten bei der vom schweizerischen Consul
geführten Untersuchung aus, Müller sei bei Vorweisung seiner Secunda
und Anstchtigwerdcn der Firma sehr in Bewegung gerathen, und habe

geäußert, er fürchte, durch einen gleichnamigen Bewohner des Hauses,
Rivington Street 221, bestohlen worden zu sein. Als Müller mit seiner
protestirten Secunda die Streitsummc von Bonzon und Sohn dexoniren
ließ und diese auf Rückgabe klagten, ward von beiden Instanzen zu
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Gunsten Bonzons gesprochen, von der zweiten Instanz (lg. Mai 185?>

in Betracht:
que do llbam et Nooro ont lait constateur sullisamment l'iden-

titê âu porteur île vvtts première ainsi <zuo «s qualité île propriê-
taire île ee titre lorsqu'ils en ont suit le paiement;

lZu'aucune Konvention n'avait êtê suite quant nu lien oii le
paiement île ees valeurs «levait être ksit à Müller par les dèbi-
teurs;

lZu'ainsi et consormôment aux règles établies par la loi civile
on matière «le paiement (code civil, art, 932), le paiement «le la
somme «lont Illuller êtait créancier no pouvait être exige qu'à
Vevev;

lZuo le créancier Müller, résidant Iiors <lu canton, no pouvait
point, en tout cas, exiger le paiement ailleurs qu'a» ilomicile île
llonaon et lils ou à celui île son konilè de pouvoirs, s'il on avait
un «lans le canton.

Oouslàôrant que c'est, îl'sillours, bien ainsi que ^Vdulpbe Illuller
l'a entonllu par sa lettre «lu 25 ganvier 1855, par laquelle il règle
lui-même le lieu et la maniers en lesquels i'envoi «le la somme
qu'il a cbe2 lîon?.on et lils lui sera lait;

Considérant que la dite lettre du 25 ganvior îlonnait commission

soit msnilat à London et lils île translormor la somme <lue

en une lettre de «ànAS sur une ûonne de «Veic- et
îì'aiiresser à lui ^dolpbo Müller cette lettre <Ie cbango à son do-
micilo a Pikvv-Vorli, llivington-Ltreet. n. 221;

(lue London et lils se sont exactement conlormês à ces in«ii-
cations et directions et ont ainsi accompli le mandat donne par
Müller pour lui taire parvenir kors du canton la valeur dont il
êtait créancier;

Oonsiàèrant que Malier n'avait nullement demande qu'un avis
préalable lui sût donnè, soit de I'envoi que London et lils lui
seraient do la lettre do cbango, soit .du nom du banquier qui aurait
à l'acquitter;

Hue, de même, il n'avait pas exige que la signature par lui
lsisseo on mains do London et lils sut transmise g» banquier qui
aurait à lui pszer la lettre do cbango;

tlu'il n'est pas établi d'ailleurs que ces procedês soient d'usage
dans le commerce;

(Considérant, entin, que le paiement sait avant l'êcbêsnce par
de libsm et Moore à celui qui s'est présenté et a constate sa qua-
lite à recevoir ce paiement, no saurait donner lieu à une respon-
sabilitv do la part do 1Zon?on et lils, qui n'ont kait que d'accomplir
los intentions sormelles de Müller on lui envolant la valeur de-
posêe cbe/. eux;
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gue si mémo il etait vtakli que sis lîliam et Hloors en payant
avant l'veliêsnes ont mat pa)"« devant la loi cks 1'Ltat àe dlovv-

Vork, il os saurait oo resulter une responsabilité pour koodoo
et kls.

(journal des tribunaux 1837. p. 315 ss.)

27. Mehrzins.
Banquier Knörr und S. hatten dem Z. Uttinger in Zug ein

Anleihen von Fr. 35000 gegen gute Deckung ermittelt, zahlbar auf
10. Dec. 1830 durch das Haus des Vermittlers. Uttinger bedürfte
aber noch vorher Geld und so machten ihm Knörr und S. am 15. Nov.
l85» einen Vorschuß von Fr. 4000 und den 24. November 1850 einen
solchen von Fr. 2KK0. — Als sie dann am 10. Dec. 1830 daS Anleihen
von Fr. 33,000 ausbezahlten, behielten sie neben dem Vorschuß von
Fr. KKK0 und dem Zins vom 15. resp. 24. Nov. bis 10. Dec. 1850

weitere Fr. 400 dieses Vorschusses wegen zurück. Für das Anleihen
der Fr. 33,000 selbst war die Provision schon verrechnet. An die
Stelle des I. Uttinger trat spater in dieser Sache I. L. Meyer,
Altgroßrath in Sulz. Derselbe rechnete Fr. 732 a. W. heraus, die

Uttinger auf diese Operation noch zu gut kommen sollen, nebst Zins
vom 1. Jan. 1851 ab. Beklagte Knörr und S. bezeichneten aber das

Empfangene als übliche Provision. Das Urtheil des Bezirksgerichts
Luzern vom 4. Oct. 133K verurtheilte aber Beklagte unter Abweisung

der Mehrforderung zu Bezahlung von Fr. 330 a. W. mit
begehrtem Zins in Erwägung:

1) daß^der Buchauszug des Beklagten Knörr, ungeachtet der Be-
theurung des Buchhalters, derselbe sei vollständig, dennoch als
unrichtig sich ergiebt, indem in dem Cassabuche noch folgende
Einträge zum Vorschein kommen, die nunmehr zu Berichtigung
und Ergänzung dem Buchauszuge noch nachgetragen werden:
Laut Cassabuch:

Auf Fol. 3Z:
1830 November 13 an Interessenconto Vergütung von I. Uttinger

auf nebigen'Vorschuß von 4000 Fr. — Fr. 240.
1830 Nov. 24. Jntercssenconto-Vergütung von Uttinger auf

nebiger Zahlung von 2600 Fr. — Fr. lK0;
2) daß obige Fr. 400 (die der Kläger, an der Stelle von Uttinger

jedoch nur für Z9K Fr. berechnet nnd anspricht) wirklich als bei
einem Vorschusse von 6600 Fr. a. W. neben dem ordentlichen
Zinse zurückbehaltene sechs Procent erscheinen;

3) daß bei Enthebung von größcrn Anleihen auf längere Zeit eine

angemessene Provision neben dem Zins bei Banquiers üblich
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sein mag, und dieses, wenn die Sache nicht zur gerichtlichen
Verhandlung kommt, hinzugehen pflegt;

4) daß aber, wenn die Sache zur gerichtlichen Behandlung kommt,
dieselbe eine andere Gestalt annimmt, und die bestehenden
Gesetze in Anwendung gebracht werden müssen, welche des bestimmtesten

vorschreiben, daß unter keiner Benennung mehr als der
erlaubte Zins bezogen werden darf <§. 597 des bürgert. Gesetzb.);

5) daß abgesehen hicvon und angenommen, eine angemessene
Proviston sei zulässig, bei einem so kleinen Vorschusse wie der in
Frage stehende, gegenüber einem Privaten, den Bezug von sechs

Prozent neben dem ordentlichen Zins, besonders wenn betrachtet
wird, daß der Vorschuß nur kurze Zeit dauerte, nemlich vom
15. resp. 24. November 1850 bis 10. Dec. 1850, indem er durch
das in Basel geschlossene Anleihen von 55,000 Fr. wieder gedeckt

wurde, — offenbar als Wucher erscheint.

(Directe Mittheilung.)

SS Kauf. Rücktrittsrecht bei Nichterfüllung.
Kaufmann Tobler bestellte bei Nöder und Söhne in Mainz 150 Centner

Lampenöl, lieferbar ab Mainz spätestens bis Ende September >857.

Mitte September gelangte die Sendung nach Basel; es zeigte sich

aber aus gezogenen Mustern, daß die Waare schlecht sei. Der Käufer
erklärte daher dem Verkäufer durch Brief vom 18. September, daß

er die Waare nicht annehme. Der Verkäufer proponirte hierauf dem

Käufer die Lieferung anderer besserer Waare; allein Letzterer, welcher
früher schon ähnliche Anstände wegen drr Qualität von geliefertem
Oel mit dem Verkäufer gehabt hatte, ging darauf nicht ein, sondern
erklärte ihm, daß er von nun an den Verkehr mit ihm abbreche, auch
sich bereits um anderes Oel habe umsehen müssen, um eingegangene
Verbindlichkeiten rechtzeitig erfüllen zu können. Hierauf nahm der
Verkäufer die Waare zurück, lieferte dagegen am 23. September
anderes Oel in das Lagerhaus Mainz ab, wovon der Käufer am 30. gl. M.
Anzeige erhielt, jedoch bei seiner Weigerung verblieb und nun ward
er belangt auf Annahme dieser Lieferung und Bezahlung des Werthes
derselben. Der Verkäufer (Kläger) ward jedoch abgewiesen unter
folgender Begründung:

1) Daß über die von dem Beklagten bei den Klägern gemachte
Bestellung von 150 Centner Lampenöl, zn liefern im Monat
September 1857, und über den geforderten Prcisanfatz kein Streit
herrscht und ebenso anzunehmen ist, daß, da die Zusendung der

bestellten Waare von Mainz aus auf Rechnung und Gefahr des

Beklagten zu geschehen und dieser über die Spedition selbst

Disposition zu ertheile» sich vorbehalten hatte, die in Ermang-
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liing solcher Verfügung am 23. Sept. v. I. erfolgte Deposition
der Waare in das Lagerhans in Main; als noch rechtzeitig und
in gehöriger Weise geschehene Lieferung der Waare zu gelten
habe, daher, vorausgesetzt, es könne gegen die Beschaffenheit
derselben eine begründete Einwendung nicht erhoben werden, die

Klage sich rechtfertigt, insofern nicht die Behauptung des

Beklagten, er sei berechtigt gewesen, wie es geschehen, gänzlichen
Rücktritt von dem Kaufe zu erklären, weil Kläger schon mit
Factur vom 9. September v. I. in Effectnirnng der Bestellung
16 Faß Lampeuöl ihm zugesandt haben, die er wegen anerkanntermaßen

schlechter Beschaffenheit wieder habe zurücknehmen müssen,
als begründet erscheint;

2) daß Beklagter zu Rechtfertigung dieser Behauptung auf die
1420 und 1449 des privatrcchtlichen Gesetzbuches sich beruft,

wonach dem Käufer einer bestimmten Menge vertretbarer Sachen,
falls die Waare als fehlerhaft oder bei dem Kauf nach Probe
als nicht probemäßig sich zeigt, die Berechtigung zugestanden

wird, von dem Kaufe zurück zu treten oder Preisminderung oder

auch andere währhafte oder probemäßige Waare zu verlangen,
während Kläger behaupten, das Gesetz habe bei diesen

Bestimmungen Lieferungskäufe mit bestimmter LieferungSzcit nicht im
Auge und schließe daher das Recht des Verkäufers, innerhalb
der Liefcrungszeit bessere Waare nachzuliefern, nicht aus, und
nun, gesetzt auch, man wollte bei der allgemeinen Fassung dieser
GesetzcSstellen zugeben, eS sei der Fall, in dem durch den Vertrag
dem Verkäufer ausdrücklich das Recht eingeräumt ist, auch später

noch, als eS nun geschehen, zu liefern, und dieses Recht in
Anspruch genommen wird, nicht speciell dabei mit berücksichtigt
worden, doch jedenfalls auch für derartige Lieferungekänfc von
wesentlicher Bedeutung ist, daß das Gesetz leicht dazu kommt,
bei schlechter Leistung dem Käufer das Recht des Rücktrittes von
dem Kaufe einzuräumen, und daher, falls bei Käufen jener Art
zu Herstellung eines Rücktrittrechtes noch weitere Gründe
verlangt werden, eS damit nach dem Sinne und Geiste des Gesetzes

nicht schwer zu nehmen und nur etwa bei offenbarer Chikanc
des Käufers ohne eigenes rechtliches Interesse das fragliche Recht
nicht anzuerkennen ist, dieß um so eher, als Lieferungskäufe
solcher Art mit durch den Vertrag bestimmt festgesetzter Liefcrungszeit

von andern Käufen, bei denen die Lieferungszcit nicht so

ausdrücklich firirt, aber doch eine dießfällige stillschweigende
Voraussetzung der Parteien mit mehr oder weniger bestimmt
gezogenen Grenzen ebenfalls vorhanden ist, nicht sehr bedeutend
diffcriren, auf Käufe der letztern Art aber die betreffenden Gesetzes-
stellen unzweifelhaft unmittelbar Anwendung finden und über-
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dieß die Annahme nahe liegt, der Verkäufer habe durch seine

Lieferung vor Ablauf der Lieferungszeit selbst auf Geltend-
machung des ihm noch eingeräumten Ueberrestes dieser Zeit Verzicht

zu erkennen gegeben; —
3) daß auch abgesehen von der positiven Bestimmung des Gesetzes

die Doctrin des Handelsrechtes dem Käufer von Sachen, die

nur der Gattung nach bestimmt sind, bei Lieferung fehlerhafter
Waare allgemein eie Befugniß zugesteht, von dem Kaufe
zurückzutreten und nachherige Lieferung zurückzuweisen, falls er hiefür
nach richterlichem Ermessen genügende Gründe hat, die nicht
bloß als Chikane sich darstellen (Thöl, Handelsrecht, Bd. I. §. 83,
2te Aufl. ; Seuffert, praktisches Pandektenrecht, Bd. II. §. 2KK,
3te Aufl.), und wenn sich nun fragt, ob in dem vorliegenden
Falle Beklagter solche Gründe für seine Rücktrittserklärung
gehabt habe, diese Frage zu bejahen ist, mit Rücksicht darauf:
». daß Beklagter, als er das schlechte Oel von den Klägern er¬

hielt, wohl Grund hatte, den Letztern, mit denen er schon

früher, wie aus bem vor den jetzigen Differenzen geschriebenen

Briefe vom 22. August v. I. hervorgeht, wegen der
Qualität von geliefertem Oel Anstünde gehabt hatte, nicht
wieder Vertrauen zu schenken und auf die Versicherung,
es werde besseres Oel nachgeliefert werden, sich nicht zu
verlassen;

I>. daß nach der maßgebenden amtlichen Anzeige der Kläger vom
24. September v. Z. diese Nachlieferung des Oels auf den
30. September in das Lagerhaus zu Mainz angeboten,
hernach aber dem Beklagten nicht einmal die Möglichkeit
bestimmt zugesichert war, vor Ablauf der Lieferungszeit in
Erfahrung zu bringen, ob die nachzuliefernde Waare nicht etwa
wieder fehlerhaft sei, während er nach den gemachten
Erfahrungen Grund zu Mißtrauen hatte und wegen eigener
Verkäufe ein wohlbegründetes Interesse bei ihm vorhanden sein

konnte, noch vor Ablauf der Licferungszeit Sicherheit zu

haben, daß er mit Ende derselben in den Besitz tadelloser
Waare gesetzt sein werde; —

4) daß daher anzunehmen ist, Beklagter habe mit Recht den Rück¬

tritt von dem Kaufe erklären können, unter diesen Umständen
aber darauf, daß, wie Kläger behaupten, dieser Rücktritt wegen
Abschlages der Oelpreise im besondern Interesse des Beklagten
gelegen habe. Nichts weiter ankommen kann.

(Schauberg, Zeitschrift VI. 174 f.)

Zeitschrist f. schweiz. Recht Vlll. t. (3)4
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29. Kauf. Untrennbarteit der Verkäufer.
Gebrüder Joseph, Martin und Anton B. hatten die Liegenschaft,

die sie gemeinsam besaßen, an K. verkauft, ohne daß Anton die
Kausurkunde unterzeichnen wollte, was für Gültigkeit des Geschäfts
unvermeidlich war. Der Käufer drang gegenüber Joseph und Martin
auf Haltung hinsichtlich ihrer Antheile gegen Zahlung der Preisraten.
Diese weigerten aber mit Beziehung auf das von ihnen unterzeichnete
Actenstück selbst, wonach „sämmtliche drei Brüder ihre gesammte Liegenschaft"

verkauften. Das Bezirksgericht Luzern verfällte die zwei
Beklagten, das Obergericht (Spruch vom 13. Nov. 1857) wies den Käufer
ab, in Erwägung:

„daß bei Liegenschaftskäufe» gesetzlich ein schriftlicher Vertrag
vorgeschrieben ist, ein solcher laut §. 5Zl des bürgert. Gesetzes vor der
Unterschrift der Parteien nicht für geschlossen kann angesehen
werden, vorliegendenfalls aber die Partei der Verkäufer aus drei
Personen besteht, die ihre gemeinsame ganze Liegenschaft verkaufen
sollten, mithin dieser Kauf mit der Unterschrift von nur zwei
Verkäufern nicht als geschlossen kann angesehen und, so wie
derselbe abgefaßt ist, nicht kann ausgeführt werden;

„daß von einer theilweisen BeHaftung der Unterzeichner für ihre
idealen zwei Antheile an der Liegenschaft die Rede nicht sein

kann, indem der Kaufsaufsatz ausschließlich die ganze Liegenschaft
als Kaufsobject und alle drei Brüder B. als Verkäufer bezeichnet,

auch eventuell einen Theilverkauf durch einzelne der drei Verkäufer
nicht vorsieht, mithin die Unterschriften der beiden Unterzeichner
am Rechten auch nur als deren Zustimmung zu einem Verkauf
können betrachtet werden, welcher um die ganze Liegenschaft
durch alle drei Brüder B. geschlossen worden wäre, ihnen aber

nicht die über den Vertragsact hinausgehende weitere Auslegung
unterschoben werden darf, als hätten sich die Unterzeichner auch

auf den Fall des Nichtzustandekommcns des ganzen Vertrages
doch wenigstens zum Verkaufe ihrer Rechtsantheile verpflichtet;

„daß somit über einen Kauf, wie er eingeklagt wurde, gar keine

Kaufverhandlung stattfand."
(Directe Mittheilung.)

30. Kauf. Haftbarkeit des Verkäufers?
N. Geßler verkaufte au R. Jsler, Blattmacher in Basel, eine Liegenschaft,

mit Anzeige, daß darauf ein Bodenzins hafte. Der Käufer
übernahm die Ablösung, welche nach Gesetz vom 3. Juni 1850 bei jeder
erstmaligen Handändernng behufs endlicher Aufhebung dieser Rechtsamen

bewirkt werden muß. Bei Meldung zur Lösung ergab sich aber, daß
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die Summe nicht der regelmäßige zwanzigfache Betrag des Zinses sei,
sondern ein bedeutend größerer, weil es sich auch nicht um einen
Bodenzins, sondern um ein „unablösliches Gantgeld" handle. N. Jsler
zog die Differenz zwischen dem gewöhnlichen und dem von ihm
bezahlten Loskaufscapital am Kaufpreis ab, da der Verkäufer ihm einen

Theil der Last verschwiegen habe. Dieser erklärte, er habe die Natur
dieses Zinses nicht gekannt, sondern ihn regelmäßig jährlich bezahlt,
wie seine Vorgänger, und es wäre Sache des Käufers gewesen,
nachzusehen, was er zu zahlen, habe, bevor er die Last des Loskaufs
übernommen habe. 5 '

Der Unterschied zwischen „Bodenzinse»" und „unablöslichen Gant-
gcldern" ist bisher rechtlich nicht ermittelt; es scheint darin zu bestehen,
daß der regelmäßige „Bodenzins" constitution Natur ist, „das unablös-
liche Gantgeld" eher reservation Art und als der einzige Rest des

alten in Basel schon vorlängst abgegangenen Gültsystems mit unauf-
kündbaren Capitalien (mithin auch unablöslichen Zinsen) dasteht. Z)as

Gesetz von 1850 hatte diese Gantgelder als ablöslich bezeichnet,

entgegen der frühern Ansicht, wvrnach die Verbote der Errichtung neuer
Ewigzinsen schon von den Jahren 1488, 1504 und 15l4 auf diese

Zinsen nicht anwendbar sein sollten, wahrscheinlich, weil sie nicht
ursprünglich als Bodenrenten, sondern zunächst nur als Forderungsaccessionen

entstanden waren.
Das Civilgericht Basel (28. Jun. 1858) verfällte auch den Käufer

zur Zahlung der von ihm übernommenen Last.
(Directe Mittheilung.)

31. Kauf. Haftbarkeit des Empfängers der Waare,
resp, des Preises?

Kaufmann Kubler in Altkirch hatte dem Conrad Classen in Basel
222 Litres Tafffa für Fr. 333. — am 3. Aug. 1857 verkauft und
abgeliefert, unter Facturirung der Waare an ihn. In der That aber

war eigentlich er nicht Inhaber des Geschäfts, in das die Waare
abgeliefert ward, sondern der Fond desselben gehörte dessen Frau.

Er war nemlich im Jahr 1856 in Fallimentszufland gerathen und
bei der Liquidation der Masse war seine Krau folgendermaßen collo-
cirt worden:

Herr Vayhinger-Wick als Vogt der Frau Classen fordert für
Weibergut - - Fr. 36,826. 75

Hieran gelangen :

1) Erlös aus Waaren Fr. 1826. 88

2) Waaren, Mobiliar n. s. w. laut
Vcrzeichniß überlassen „ 1332. 94

Uebertrag Fr. 3159. 82
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Uebertrag Fr. 3159. 82

3) Baarschaft laut Inventar „ 67. 90
4) Eingegangene Ausstände „ 1053. 08

3) Ausstände als dubios angesetzt „ 2000. —

„ 6280. 80

abzüglich Kosten und Auslagen „ 132. 95

Fr. 6147. 35

so daß Verlust Fr. 30,678. 90

Sie hatte also außer Baarschaft, welche in die Hände des Vogtes
gelangte, noch Mobiliar und Waaren erhalten, welche letztere die
Grundlage eines ganz geringen Geschäftes bildeten, das nun von Tag
zu Tag vermehrt und verringert sich unter den Händen der Inhaber
hindurchschleppte, ohne daß um dieses Geschäft, seine Erträgnisse und
seine Führung der Vormund der Frau oder die Vormundschaftsbehörde
sich irgendwie kümmerten. In diesem Geschäft galt nach Außen
bald Frau, bald Mann als Inhaber, gegenüber dem Verkäufer Kubler
der Mann, gegenüber den Platzverkäufern die Frau, welche denn

auch (unbefugterweise, weil ohne alle Concurrenz ihres Vormundes)
Billets unterzeichnete. Als es nicht mehr gehen wollte, wurde das

Geschäft an Z. Bertschmann verkauft um Fr. 1205. 74, welche der
Käufer baar in die Hand der Frau Classen zahlte, welche daraus teilweise

Billets tilgte, die sie unterzeichnet hatte, das Uebrige dem Manne
überließ. In dem Vcrzeichniß der übernommenen Waaren stehen
135 Maas Tafsta (litre à Fr. i. 50) Fr. 303. 75. Daß diese 135
factisch mit den von Kubler gekauften identisch seien, kann bei dem ganz
geringen Umsatz dieses kleinen Geschäfts keine Frage sein, obwohl
rechtlich natürlich bei dem Abgang aller Bücher nichts beweisbar war.
Gestützt auf diese Facta und die Thatsache, daß die Frau nie aufgehört

hatte, Inhaberin des Geschäftes zu sein, auch der Kaufgegenstand
in ihr Geschäft anerkanntermaßen gelangt und der Ersatz dafür von
Bertschmann unzweifelhaft in ihre Hand gezahlt worden, verlangte
nun der Verkäufer von ihr Bezahlung seiner auf den Mann gestellten

Factur, indem die Bezahlung durch Bertschmann sonst eine
ungehörige Bereicherung enthielte. Die erste Instanz, das Civilgericht
Basel, anerkannte (30. Jan. 1859) diese Forderung theilweise:

„da die eingeklagte Forderung aus einer Lieferung von Waaren
„entstand, welche in das Geschäft erfolgte, das von der Beklagten
„mit dem ihr zukommenden Rest des Vermögens des Mannes gc-
„meinschaftlich mit letzterem geführt wurde, und bei dieser dauern-
„den Geschäftsführung durch die Frau eine Anerkennung derselben

„durch den Vogt gefunden werden muß, welcher für diese Duldung
„die Verantwortlichkeit übernimmt, überdies in dem Bezug der
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„Bertschmann'schen Zahlung eine ungehörige Bereicherung der

„Beklagten liegt."
Die zweite Instanz (5. Mai 1859) wies dagegen den Kläger ab,

„da bevogtete Weibspersonen, welche nicht im Besitze der freien
„Mittelvcrwaltung sind, ohne Vorwisscn und Genehmigung ihres
„Vogts sich rechtsgültig nicht verpflichten können, im vorliegenden
„Falle eine ausnahmsweise Haftbarkeit der Frau schon deßhalb

„nicht begründet ist, als anerkanntermaßen Kläger nur mit dem

„Ehemann der Beklagten contrahirt, resp, seine Factura über die
„Waare, deren Bezahlung er nunmehr von der Frau fordert,
ausschließlich auf den Namen des Mannes gestellt hat, überdies die
„Thätigkeit und Mithülfe der Frau im Geschäfte ihres Mannes
„cinestheils in ihrer Stellung als Ehefrau lag, anderntheils selbst
„ein gemeinschaftliches Handeltreiben derselben die Mithaftung
„der Frau rechtlich nicht zur Folge haben könnte, eine
dahingehende Zustimmung oder Duldung des Vogts in diesem Sinne
„aber so wenig nachgewiesen ist, als eine ungehörige Bereicherung
„der Beklagten, da unter den gegebenen Verhältnissen die Em-
„pfangnahme der Bertschmann'schen Zahlung durch dieselbe an
„sich keine Bedeutung hat, eine Verwendung des emfangenen
„Geldes indessen in ihrem ausschließlichen Interesse nicht
dargethan ist und in der Bezahlung von Wechseln des Mannes,
„welche die Frau ohne Genehmigung des Vogts mit unterzeichnet

„hat, darum keine Bereicherung der Frau liegen kann, weil diese

„Verpflichtung der Frau ohne Mitwirkung ihres Vogts rechtlich

„ungültig ist."
(Directe Mittheilung.)

32. Agent. Haftbarkeit?
Die Firma Rothschild in Cöln hatte durch die Agenten Schaub

und Müller in Basel an Meyer Ruef in Blozheim /Frankreich)
250 S. Weizen verkauft (24. März), „die ihnen (S. u. M.)
angestellt worden," unter Mittheilung der Namen ihres Auftraggebers.
Der Preis war nicht sofort festgestellt worden, sondern Sache der

Verhandlung unter steter Bezugnahme der Verkäufer auf die Weisung
ihrer Auftraggeber (Committenten). Die Lieferung blieb aber aus,
und nun beklagte der Käufer die Agenten als seine Verkäufer, welche

jedoch sich als die unrechten Beklagten der Schadenersatzfvrderung von
Fr. 590. — widersetzten.

Das Civilgericht von Basel st. Dec. 4857) wies die Kläger ab,
„da eine allgemeine Regel über die Haftbarkeit des Mittelmannes in
Verträgen überhaupt, namentlich aber bei dem gegenwärtigen Stand
der Handelsgeschäfte nicht aufgestellt werden könne, vielmehr der Ent-
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scheid sich jeweilen aus den Verumständungen des Einzelfalles ergeben
müsse und nun im vorliegenden Fall es, wie aus der eingelegten
Korrespondenz hervorgehe, von Anfarg an dem Kläger bekannt war,
daß der Vertrag auf den Namen auswärtiger Auftraggeber geschlossen

werde, mithin es an dem Käufer lag, wenn er seinen Griff auf die

unmittelbaren Contrahenten richten wollte, dieß ausdrücklich vorzubehalten,

was er nicht that."
(Directe Mittheilung.)

3S. Gesellschaft?

Benjamin Wagner und Felir Dürr, beide in Ber (Waadt), hatten
miteinander einen Omnibusdienst zwischen Ber und Martigny
eingerichtet und waren miteinander wegen eines Policeifalles vorgeladen
und verurtheilt worden, legten aber gegen den Spruch Recurs ein,
und zwar am 1K. Tage nach demselben. Die Frist für Recursergrei-
fung ist 8 Tage, für den Staat, für Gemeinden, für Korporationen,
Gesellschaften oder Genossenschafen (indivisions) ausnahmsweise 1k Tage.
Es wurde nun die Vorfrage erhoben, ob die Recurrcnten wirklich eine

Gesellschaft heißen können, wie sie mit Berufung darauf, daß sie als
gemeinverantwortlich miteinander in ihrer Eigenschaft als Unternehmer
des Omnibusdienstes zwischen Ber und Martigny belangt worden
seien, behaupteten.

Der Cassationshof nahm die Ausnahme des Gesetzes nicht als
anwendbar an:

Attendu gu'il n'est intervenu nu procès nueun nets constntnnt
gu'il existe uns soviets entre Ilurr et Wagner pour l'entreprise àu
service d'omnibus susmeotionno, guaueuoe^dselaration oklicielle n'n
vtö knits touellsnt l'existsncs dune association.

Attendu, en ce gui concerne (allegation d'une indivision entre
llurr et Wagner nu sujet de cette entreprise, que (article 1366 du
code civil rêcoonnit gu'il peut exister d'nutres indivisions que celle
gui lit (objet des srt. 1317 n 1366 (indivision par suite de suc-
cession); „

guv In disposition susmentionnès de (article 1366, gui ndmet
d'une mnniàre gènersle d'nutres indivisions, renvoie nux règles sur
In société et soumet ces indivisions aux dispositions des lois
concernant In société;

Attendu gus tout contrat de société civil doit être rédige par
écrit, cookormèment n l'nrtiols 1318 du code civil, snuk le cas ou
(objet est d'une valeur gui ne dépasse pas 16« kr. ;

Attendu gu'il n'sppnrnit sucun lait conststant l'existsoee entre
vurr et Wagner d'un covtrst d'indivision on de société gui nursit
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vtö kormö entr'eux su sufet de l'entröpriss d'omnibus entre kex et
ölartign^;

Attendu, ries lors, que Is» défendeurs ne peuvent être eovisa-
Zês que eomins personnes distinctes réunies eu osuse psr suite
«tun kait dont la responsabilité leur a êts attribues et non comme
associes ou membres «l'une indivision. >)

journal «le gurispruàonco. 1858. p. 412 ss.)
Eine ganz ähnliche Entscheidung bringt dasselbe Blatt ebendas.

p. SZS f.

34. Miethe. Aufhevungsgrund?
Als Grund, aus dem ein Vermiether dem Miether außerhalb der

gesetzlichen Termine gültig kündigen und ihn zu Räumung der Mieth-
localien zwingen könne, führt die Stadtgerichtsordnung von Basel
§. 438 den Fall an:

„Wann der Verleiher durch einen «»vermutheten Fall unumgänglich

gezwungen wurde, das Bestandhaus selbsten zu bewohnen und
„solches zu seinem Gebrauch ihnen unentbehrlich nöthig wäre."

Der Vermiether Maurermeister Gschwend hatte sich verlobt und
als Handwerker den Wunsch, beförderlich seinen Hausstand zu gründen;

aber der Miether Gohl wollte nicht räumen. Das Civilgericht
von Basel (30. Nov. 1858) fand auch wirklich das Gesetz nicht
anwendbar, da „ein Zwang nicht vom Gezwungenen selbst ausgehen
könne."

(Directe Mittheilung.)

3S. Spesenrttckforderung.
S. Dsnöreaz in Basel hatte (7. Juli 1856) von pigovau et lils

in Paris 18 Kisten Wein mit Frachtbrief vom 1. Juli 1856 empfangen,
mit dem Auftrag, ste beförderlich zur Verfügung von Alessandro Sacer-

>) Die Redaction fügt bei: Os n'est pas une petite slkaire que
«le refuser accès aux tribunaux. Or nous voyous avec regret que le
code actuel permetts que Us telles questions puissent naître et soient
fugses à l'improviste et en quelques minutes. Letts rapidité pourrait
être à la longue aux dépens de la sagesse et «le la fustics.

On retrouve bien dans le code de procedure civile les distinc-
tions subtiles qui fourmillent dans l'srrêt qu'on vient de lire, «nais
lorsqu'on ss demande à quoi bon ces complications nombreuses?
lorsqu'on ss demande pourquoi ce luxe de procedure? on reste sans
aucune réponse et on s'eikraie en pensant au rôle de formalisme pur
impose s notre première autorité fudicisire.

vans les débats improvises sur la question de savoir s'il x avait
soeiste, les questions les plus diklicilss ont êts abordées en quelques
minutes.
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doti nach Reggio (Modena) gehen zu lassen. Der Empfänger säumte

nicht, seinen Auftrag zu erfüllen. Die Kisten waren bis Chiasso

frankirt und- mit einem Assegno von Fr. 430. 50 (Fr. 225 kembourso-
meut, zuzüglich Fracht bis Chiasso) behaftet. Auf Verfügung des

Adressaten Sacerdoti (14. Juli) lieferte Soldini an Sacerdvti
vorläufig allmälig S Kisten ab, gegen Bezug des jeweiligen betreffenden
Antheils an Assegno und Spesen. Soldini zahlte die Nachnahme und
kam nun, sechs Monate nachher (27. Jan. 1857), da er mit seinen
Abnehmern Anstände hatte, für einen Betrag von Fr. 465. 25 auf Dö-
nsrsaz zurück, mit Begehren der Rückzahlung des zu früh Bezahlten.

DaS Civilgericht Basel wies ihn aber (4. März 1858) ab, da der
anerkannte Satz, eê haften die Spesen auf der Waare, jeden
Versender resp. Zwischenspeditor, berechtiget, von seinem Nachmann dessen

Geltendmachung zu erwarten und zwar ohne Unterschied zwischen Ge-
sammtsendung und einzelnen Theilen derselben, Kläger nun dieser

berechtigten Erwartung des Beklagten nicht nur nicht entsprochen,
sondern durch vorbehaltlose Jntegralbezahlung von Assegno und Spesen
die Aussicht noch mehrten, er werde in keinerlei Verantwortlichkeit
mehr gesetzt werden.

(Directe Mittheilung.)

3«. Spedition. Grenze der Haftbarkeit des Speditors.
ES war dem Hause Z. I. Lützelmann in Basel der Abgang von zwei

Fässern snlkats äs enivre auf 6. August 1857 avisirt und von der
eidgenössischen Zollverwaltung für dieselben bei ihm bereits der Zoll
mit Fr. 7. 11 bezogen worden. Aller Reklamationen ungeachtet, die
der Adressat an die Administration der französischen Ostbahn in Basel
richtete, blieben fruchtlos, ebenso (3. Oct.) die Drohung, die Waare

zur Verfügung zu lassen, wenn sie nicht bis am 13. October abgeliefert

werde. Am 3. November führte der Adressat Klage auf Ersatz des

ausgelegten Kaufpreises und zugleich von l0°/g für entgangeneu Gewinn,
Commission, Zoll :c. Die Ostbahn, neben etlichen formalen Einwendungen,

brachte in der Hauptsache an, die Waare sei Anfang November

erst angelangt, die Säumniß nicht ihre Schuld, überdieß sei der

entgangene Gewinn zu hoch angeschlagen, Heimschlag der Waare an
den Speditor aber grundsätzlich unzulässig.

Das Civilgericht von Basel wies (17. März 1853) die Hauptforderung

zurück, „da Anheimschlag der Waare an den säumigen Speditor
handelsrechtlich nicht zulässig erscheine, so lange nicht auf Seite des

Adressaten unersetzlicher SäumniSschaden nachgewiesen werde, dieses

aber der Fall hier nicht war, und es sich demnach nur darum handle,
wie hoch der ersetzbare Schaden anzuschlagen sei." —

(Directe Mittheilung.)
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37. Haftbarkeit der Eisenbahn für Säumniß.
Administrativweg.

Die badische Staatsbahn hatte in Basel eine Seidenballe mit
Frachtbrief vom 9. Oct. 1857 nach Mannheim zu spediren übernommen.
Dieselbe ging aber nach Stettin, und als der Irrthum entdeckt ward,
entstand, bis Alles wieder gut gemacht war, ein Verzug von 14 Tagen.
Die Folge war Weigerung des Adressaten, die Waare abzunehmen.
Der Schaden wurde auf 10«), des Werths mit Fr. 500 angeschlagen
und an die badische Bahn der Ersatz verlangt.

Als der Versender, das Haus Gebr. Oswald in Basel, die badische

Behörde vor den Basler Gerichten belangte, wendete dieselbe zweierlei
ein: 1) nach dem Gütcrtransportreglement, §§. 11 und 17 (vom
14. Dec. 1853) sei diese Sache auf den Admintstrativweg zu weisen
und zwar an die badischcn Finanzbehörden, 2) eventuell, die

Bahn hafte laut gleichem Reglement nur für Entschädigung nicht
über den Frachtbetrag von Fr. 2. 85 hinaus; beide Bestimmungen
seien im Vertrage einbednngen und im (gedruckten) Frachtbrief
vorgemerkt, dieser aber von dem Kläger selbst ausgestellt und
unterzeichnet.

Dieser Kläger replicirte aber, <znoà motus. Die Eisenbahn überhole

alle andere Spedition, und wenn auch nicht formell, habe sie auf
der betreffenden Strecke factisch das Monopol. Solche Bestimmungen
seien, als aufgedrungen, rechtsungültig, die eine wie die andere. Der
Kläger berief sich für beides auf eine große Anzahl französischer
Autoritäten verschiedensten Ranges, suchte übrigens auch zu zeigen, daß
das Reglement von dem Vertrag vom 27. Juli 1852 (resp. 21. März
1853) nicht geschirmt und viel neuer als dieser sei. Dieser aber sage deutlich

(§. 40): für Anlage und Betrieb der Eisenbahn auf schweizerischem

Boden und alles darauf Bezug habende ist die Eisenbahnverwaltung
den schweizerischen, sowohl den richterlichen als sonstigen Behörden
nach Maßgabe der Gesetze und Verordnungen unterworfen.

Die erste Instanz hielt sich nicht für spruchfähig, da Kläger durch
Unterzeichnung des Frachtbriefs sich den Bestimmungen des Transportreglements

und zwar zunächst auch des §. 17 unterworfen habe,
wonach Streitigkeiten mit dieser Bahn auf den Verwaltungsweg
gewiesen sind.

Die zweite Znstanz dagegen (9. Sept. 1858) nahm Kompetenz an,
in Betracht, daß nach §. 26 der Civilproceßordnung der hiesige
Gerichtsstand für die beklagte Parthie unzweifelhaft begründet sei und
daß die Bestimmungen des Großherzoglich badischen Güterversendungsreglements,

welches in §. 17 die Entscheidung über Reclamationen
überhaupt auf den Verwaltungsweg weise, somit in die Hand der

beklagten Parthei lege und dadurch jede richterliche Entscheidung aus-
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schließe, einem Grundsatz zuwider laufen, an welchem der Richter,
auch gegenüber dem Inhalt eines von der betreffenden Parthei
unterzeichneten Frachtbriefs festhalten müsse.

Hinsichtlich der materiellen Frage dagegen stimmten beide

Instanzen (l. 9. Nov. 1858. II. 24. März 1859) in Abweisung des Klägers
überein, »da die Haftpflicht des Beklagten über den Frachtbetrag hinaus
durch bestimmten Vertragsartikel bei Verspätung der Ablieferung
beseitigt ist und nur im Fall böser Absicht oder daran streifender
Fahrlässigkeit an eine Ausnahme gedacht werden könnte, eine solche Schuld
des Beklagten aber im eingeklagten Falle von ferne nicht vorliegt.« —
^ ^ (Directe Mittheilung.)

38. Schadenersatz. Haftbarkeit einer Regierungsbehörde

für Civilverträge ihrer Amtsvvrgänger.
Die Regierungsbehörde (conseil d'etat) von Genf hatte mit der

Druckerei Fick, nach vorheriger Veranlassung von Soumissionsanträgcn
mehreren andern Druckereien, am 27. Januar 1855 auf die nächstfolgenden

S Jahre den Druck der Gesetzessammlung zugesagt und Fick
diese» Druck auch einige Zeit hindurch besorgt, als durch Beschluß
vom?. Dec. 1856 nach inzwischen eingetretenem Wechsel der RegierungS-
gliedcr die Anzeige erhielt,- die Regierung betrachte sich durch den

Vertrag als nicht weiter gebunden, denn bis Ende laufenden Jahres,
worauf Fick der Regierung erklären ließ, er betrachte sich als gebunden,

und ihn mit einem Entschädigungsbegehren von Fr. 6»0». — vor
die erste Instanz lud. Hier erklärte die Behörde die frühere als
unbefugt zu solchem Vertragsabschluß, da in den Gesetzen ihr besondere

Vollmacht dazu nirgends ertheilt sei und überdies eine nur auf 2 Jahre
bestellte Behörde um ein bedeutendes über die Dauer ihrer Berwal-
tungSzeit hinaus ihre Gewalt nicht erstrecken, und so die Gewalt ihrer
Nachfolger hemmen, ja aufheben können, was gegen die öffentliche
Ordnung stritte. Der intervenirende Staatsanwalt bestritt diese Schlüsse
und bemerkte übcrdieß, daß der große Rath indirect durch Anerkennung
der Staats-Rechnungen von 1855 den Vertrag implicite allerdings
genehmigt habe. Auch die Gerichte traten dieser Ansicht bei, die erste
Znstanz (15. Mai 1857):

Lonsidsrant so tait gus l'okfet gui donne lien a la contestation

savoir l'impresslou da recueil de» lois est une dépense gui
incombe à ì'ktst.

<Zue dans 1s but de réduire autant gus possible cette dépense
et d'ouvrir à tous les imprimeurs uns libre concurrence, le conseil
d'Ltat agissant pour l'ktat a pose le programme du travail à
exécuter et demande des soumissions.

gus ('impression du recueil des lois a ètê adjuge à celui des
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soumissionnaires qui a olkert les conventions les pins convenables.
Loosiàersnt ou àroit qu'on acceptant ces conàitioos st on

Lxant à six annses tu àurêe «le l'impression <!u recueil îles lois
pur lu convention laite à «loubls lo 27. gsnvier 1855 lo conseil
à'Ltat alors on ollics s agi iluns los limites às lu competence ail-
ministrativos pour l'Ltat àont il êtsit lo seul silministrstour IgKsl;

Lusinsi il s obligé l'Ltat a exécuter lu convention luito on son
nom et àuns son intérêt ;

Lu'en ell'et c'est l'Ltst qui se. trouve en csuss et c'est contre
l'Ltut et non contre le conseil à'Iitut que lu àomanào en àommaZvs
intérêts «lu sieur?ick est «lirigêe;

Loosiàêraot «lès lors que limiter uu temps pour lequel un conseil

«l'litut u vtê élu, tontes les transactions, toutes les conventions
et tous les enAUZements » prenàre pur l'IZtàt envers «los purtieu-
liors serait contraire uux principes «le notre «Zroit constitutionnel
sussi bien que àu «lroit civil;

j)ue l'oxcoption tire «le lu responsabilité lêZale àu conseil
à'Ltat est ici ssos application, puisque «l'une psrt le conseil à'Ltat
qui aàmiuistrsit l'Ltst vo 1855 s roullu compte «le su Zestion la-
quelle est Approuvée pur le grsnà conseil et que «l'uutre part le
conseil «l'Ltut actuel ne peut êviàeinmvnt être soumis u sucune ro-
sponsabiiitâ löKsIe pour uns convention qui n'est pus son luit et
ne peut àonner lieu contre lui u sucune leckerebe et s sucun re-
proebe;

lioosillêrunt en outre que le système soutenu pur lo «lêlen»

«leur presenteruit àans sa pratique les plus graves inconvénients

pour le crêàit et lu msrcbo régulière 6u Kouvernemeot;
tlu'sinsi il en rêsultorsit qu'sprès un un ou un un et «leini

à'oxereicv le conseil «i'Iitat no pourrait plus «lonner à bail les
immeubles «le l'Ltat ou prenàre à bail les locunx nécessaires u l'aà-
ministration que pour un un ou six mois; qu'il ne pourrait pusser
«les truites avec les entrepreneurs que pour «les travaux qui «levruient
nêcvssuiremsot être paracbevês «lans une unnês ou six mois;

llonsiàsrsnt qu'aàmettrs un pareil système serait sviàsininsot
reoàrs impossible toute aàministratioo «lu lîsnton;

Lonsiàsraut qu'il résulte às ce qui precèàe, que s» convention,
àu 27. janvier 185,5 u crsê entre lo sieur pick et l'Ltat «les oblige-
tions réciproques;

lionsiàèrsnt que le conseil à'Ltst en rvkussnt pur son arrêté
«lu 7. àvcembre 1856 à'sxècutsr cette convention, n'articule point
comme il n'a point articule àss lors que le sieur ?ielr ait contrevenu

uux engagements qu'elle lui impossit.
Lu'en consequence et à teneur «les urtielv» 1134 et 1142 «lu

lloàv civil «les «i ommâges intérêts sont «làs auàit sieur l'ieir.



60 Haftbarkeit einer Regierungsbehörde. fObligationenrecht.

Die zweite Instanz <17. August gl. I.) ebenso:
(Zonsidèrsnt qu'en examinant eette question au point de vue

constitutionnel et politique, la cour ne kèsitsrsit pas à admettre en
tbèse gènèrale le principe que le pouvoir exècutik nomme pour un
temps limite us doit point engager l'Rtst pour uns époque qui
excéderait la durèe de ses konctions; que ce principe qui assure la
complète indépendance des pouvoirs qui se succèdent dans la
République ressort évidemment de l'esprit de Is constitution (Zsnevoise;

fjue cè os devrait être qu'excsptionnellemsllt dans les cas ou
l'intârêt de l'Rtat, l'obgst du contrat et la bonne administration des
slkaires rendraient cette règle inapplicable, qu'il > sursit lieu d'sd-
mettre pour les mandataires de ì'kltat sous leur propre responsa-
bilitè la convenance et la possibilité de s'x soustraire en engageant
l'avenir pour un temps limite;

Loosidèrsnt qu'un sxstèine oppose permettrait au pouvoir
exscutik nomme pour une periods de deux anodes d'smoiudrir la liberté
d'action nécessaire aux administrations qui doivent lui succéder;

Nais considérant qu'en l abseuco d'un droit administratif positik
et de restrictions précises apportées au pouvoir coulis au conseil
d'Rtat les 'tribunaux us pourraient suppléer à une telle lacune en
consacrant une gurisprudencs qui serait contraire à certains ksits
st qui sanctionnerait des distinctions arbitraires sans s'appuyer sur
des textes de lois kormels;

Lonsidèrsnt en conséquence qu'en debars des considerations
d'ordre politique sur lesquelles le représentant de l'Ltst tonde ses
conclusions, la cour doit se borner à l'exsmen de la question qui
lui est soumise sous le rapport purement civil;

^ ce point de vue
Oonsidèrsnt que le conseil d'Rtat avait qualité pour traiter avec

le sieur Rick;
tloosidèrsnt que les conventions légalement kormèss tiennent

lieu de loi à ceux qui les ont laites;
Oonsidèrsnt que le sieur Rick s'est engage vis-à-vis d un pou-

voir régulièrement constitue et qu'il est presume avoir agi de
bonne koi;

Considérant que dans la convention du 27. g anvier 1855 le conseil

d'Rtat n'a point stipule sous réserve de ratilication du grand
conseil et que si celui-ci n'a pas ra tills cette convention, cette
decision ne saurait produire un ell'et rètrosctik préjudiciable au sieur
Rick vis-à-vis duquel cette ratilication n'avait point etc réservée;

Considérant que l'acte dvot s'agit au procès, est un contrat svn-
sllsgmstique dont Rick ne s'est point rekusè à exécuter les clauses
et conditions;

Oonsidèrant que l'etat n'est pas plus koodè dans le cas actuel
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s se'délier do ses obligations que oe Is serait le sieur ?iele lui-
même.

Considérant que toute obligation de taire se rvsout en
dommages intérêts en eas d inexeoution de la part de eelui qui est
obligé;

Vu solin l'artiele 7 do la loi du 17 ^oût 1815 st les articles
1188, 1135, 1152 du code civil. —

(Directe Mittheilung.)

39. Schadenersatz. Haftbarkeit des Bauführers gegen¬
über dem Bauherrn.

L. Maring, Ingenieur, war von V. Pfander, dem Speisewirth,
seinem Freunde, mit Leitung und Beaufsichtigung seiner Neubaute
beauftragt, und ihm 3°/g von der Kostensumme als Honorar
zugesichert worden. Nach Vollendung der Baute, als die Zahlung des

Honorars nur theilwcise geleistet war (Fr. 10»». —), klagte der
Ingenieur noch weitere Fr. 1100. — ein, welche aber Beklagter mit der

Behauptung weigerte, Kläger habe seine Pflicht nicht erfüllt, die Aufsicht

nicht geführt, Verzögerung und Schlechtigkeit der Arbeit geduldet,

unnöthigen Luxus dabei begünstigt, so daß vielmehr er Ersatz für
daherigen Schaden durch Widerklage im Betrag von Fr. 955 fordere
hinsichtlich schlechter Schlosser- und Schreinerarbeit und eines
mißlungenen Speiseaufzugs.

Das Civilgericht von Basel (23. Iun. 1857) wies aber den Wiederkläger

mit seinem Begehren ab, da auf seiner Seite Annahme und
theilweise Benützung und Bezahlung der Gegenstände unbestritten
geblieben sei und »erfüllte ihn zur Bezahlung der Klagsumme, da das

Verhältniß von Bauherrn und Bauführer in seinen wesentlichen Theilen
ein Vcrtrauensverhältniß sei, dessen Verletzung nachzuweisen nur bei

sehr speciellem Namhaftmachen von Versehen oder Arglist gelingen
könne, als wozu in den Einwendungen des Beklagten alle genügenden
Haltpunkte fehlen.

(Directe Mittheilung.)

4v. Schadenersatz. Haftbarkeit bei Irrthum.
Der Conducteur Bellinger hatte übernommen, 52 Goldfische im

Kaufwerth von 2 Fr. das Stück, von Basel nach Zürich zu bringen
und sie zu diesem Ende in einer gefüllte» Gießkanne auf die Impériale
seines Wagens gestellt. Der Angestellte Noos sah das Gefäß und
fragte Bellinger, was er in dieser Kanne da oben habe? Die Antwort
war, es sei Wasser darin, um die Räder zu begießen. Nach Einbruch
der Nacht stieg Noos auf die Impériale, leerte zum Scherz die Kanne
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aus und Bollinger fand, als er mit der Laterne zu seinem Wagen
kam, die Goldfische todt um den Wagen her am Boden. Er belangte
den Thäter für den vollen von ihm, dem Kläger, zu ersetzenden Schadensbetrag

von Fr. 104. Der Beklagte beschränkte sich darauf einzuwenden,

daß er nicht gewußt habe, daß Goldfische im Wasser seien.
Das Civilgericht Basel trat dem Klagschlusse des Klägers bei.

(Directe Mittheilung.) '

L>. Wechselrecht. Conflict mit dem Concursinteresse.
Das St. Gallische Cvncursgesetz vom 22. Nov. 1844 (Z. 21)

verfügt:

Alle innert der letzten einundzwanzig Tage vor Eröffnung des
Concurses durch den Fallktcn vorgenommenen Veräußerungen von
Fahrnißgegenständen, welcher Art immer können durch die Masse

eingelöst werden. Hat der Fallit innert jener Frist erweislichermaßen

dafür irgend welchen Gegenwerth erhalten, so ist derselbe

zurückzuerstatten....
Die Wechselordnung der Stadt St. Gallen vou 1784 (tit. VIII.

Art. 1) sagt dagegen: wenn von außenher der Wechselbrief
mit Protest Mangel Zahlung zurückkommt, alsdann ist er, der
Aussteller — gehalten, denselben — längstens in Zeit von 24 Stunden
baar zu bezahlen, oder sonst flch mit dem Inhaber abzufinden.

Nun hatte I. I. Meyer Sohn in St. Gallen am 30. Juli 1850

von Georg Rieter und Altherr zur Deckung zweier Mangel Zahlung
zurückgekommener Wechsel im Betrag von fl. I12S. 14 kr. Waaren im
Betrag von fl. 2440. 45 kr. erhalten gegen Gewährung einer Frist bis
1. Oktober 1850 zu Rücklösnng der Waaren. Innert 21 Tagen nach
diesem Vertrag geriethen die Schuldner in Concurs und die Masse

vindicirte die Waaren und zwar um so mehr, als die Wechsel ihrerseits

eine ältere Schuld zu decken bestimmt waren. Der Inhaber
bestritt dieses Recht mit Berufung auf die Wechselordnung, in deren

Kraft er diese Waare als Abfindung erhalten habe.
Das Kantonsgericht von St. Gallen (5. März 1851) sprach dem

Vindicanten seinen Klagschluß zu, in Erwägung:
— daß zwar allerdings §. 1 des VIII. Titels der St. Galler

Wechselordnung gegenüber dem Art. 20 des Concursgesetzes in gesetzlicher

Kraft besteht, weil weder die Wechselordnung im Allgemeinen, noch

der erwähnte Paragraph derselben speciell durch den Beschlußartikel
des Concursgesetzes als aufgehoben erklärt wurde;

daß jedoch der Beklagte dadurch, daß er entgegen den Vorschriften
des F. 1 des Tit. VIII der Wechselordnung dem Schuldner bis zum
1. Oct. 1850 Frist zu Einlösung der als Deckung gegebenen Waaren
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ertheilt und dadurch das Schuldverhältniß, statt dasselbe durch baare

Bezahlung oder sonstige Abfindung resp. Erledigung mit dem

Schuldner sofort aufzuheben, bis zum eingetretenen Concurse und
noch darüber hinaus, hat fortdauern lassen, des im citirteu tz. t
enthaltenen Privilegiums verlustig geworden ist und daher nach
Vorschrift des Artikels 21 des ConcurSgesetzes mit seiner Forderung in die
Masse einzutreten hat. —

(Directe Mittheilung.)

äs. Wechselrecht. Regreß. Überspringen.
L. Stampfer-Otto klagte zufolge Indossament auf Bezahlung eines

protestirten Billets von Fr. 2000. vul. 1. Oct. I8S8, gegen I. U.
Soland, welcher jedoch jede Negreßpfficht bestritt, da Kläger zuvor sein

Recht gegen den Aussteller selbst versucht und ihn übersprungen habe.
Die Basler Wechselordnung §. 33 verfügt nemlich, — „wenn der
Inhaber mit Uebergehung späterer Indossanten seinen RecurS an frühere
nimmt, soll er sein Recursrecht an die spätern, übergegangenen, verloren
haben." Es ergab sich aber, daß Kläger sofort nach Protest diesen

ordnungsmäßig dem Beklagten präsentircn und daraufhin protestiren und
daS schnelle Wechselrecht androhen ließ, dann aber auf Andringen der
Indossanten versuchsweise, jedoch ohne schriftlichen Vorbehalt, sich die

Ausstellung eines Gutscheins von Anton Müller gefallen ließ, in der
Hoffnung, darauf Geld zu bekommen, jedoch umsonst. Als dieser Versuch

mißlungen war, begann Kläger die Betreibung gegen den

Billetaussteller selbst, und zwar soweit es nur ging, ohne den Con,
curs gegen ihn zu eröffnen. Run nach dem Scheitern auch dieses

Hülfsmittels kam er auf den Indossanten wieder zurück, der ihm
obgenannte Einrede entgegenstellte.

Das Civilgericht Basel (16. Dec. 18Z8) verfällte aber den I. U.
Soland dennoch zur Bezahlung des Klägers, „da von der in §. 33 der

Wechselordnung, auf den Beklagter sich stützt, erwähnten Uebergehung
des Indossanten alsdann keine Rede mehr sein kann, wenn der Träger
des Wechsels dem Indossanten das schnelle Wechselrecht androhen ließ,
noch weniger aber, wenn vollends er, von dessen sofortiger Anwendung
abstehend, nun auf Antrag des Angegangenen und zu dessen Schonung
vorübergehend ein von dem Letzteren angegebenes Hülfsmittel zu

ergreifen versucht hatte."
(Directe Mittheilung.)

43. Wechselrecht. Giro en blanc.
R. Braunschweig in Basel girirte zwei Billets von Fr. 318. 40

und Fr. 330 beide val. 30. April 1838 on Iilano an Schäffncr und
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Zimmermann in Glaucha. Dieselben machten am 30. November >857

dem Giranten Anzeige, daß sie ihre Zahlungen eingestellt, aber
hinsichtlich der Billets Auftrag an Schäffner und Comp. geben werden; dieser

Uebertrag an Schaffner und Comp. erfolgte am tt. März t858, und am
23. gl. M. das Ersuchen der Letzteren um Honorirung ihres Giro gegenüber

P. und C., die nunmehrigen Träger der Billets. Als P. und C.
ihre Billets vorwiesen, ließ N. Braunschweig protestiren, deponirte
die Summe und verlangte die Abweisung der Kläger auf so lange,
bis sie nachgewiesen haben würden, daß Schäffner und Zimmermann,
ihre Giraten (on diane), zur Abtretung der Billets an Schäffner und
Comp. im Augenblick derselben noch befugt waren, weil er,
Braunschweig, ja sonst in Gefahr doppelter Zahlung gerathen könnte.

Das Civilgericht Basel (11. Mai 1853) nahm aber diese Einwendungen

nicht an und erklärte die deponirte Summe als den Klägern
verfallen, „da nach §. 3 der (Basler) Wechselordnung jeder Aussteller
eines Endossement en diane für die Gefahr, die aus Weglassung der

Unterschrift erfolgt, haftet und im Interesse des Wechselverkehrs es

nicht liegen könne, diese Gefahr darauf zu beschränken, daß allsällig
deponirt werden müsse."

(Directe Mittheilung.)
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